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Gesamtrevision Nutzungsplanung Wädenswil

Bau- und Zonenordnung
Synoptische Darstellung gegenüb er BZO Wädenswil

Vom Gemeinderat festgesetzt am 30. September 2024

Von der Baudi rektion teilweise nicht genehmigt mit
BDV Nr. 02921 25 Januar 2026

Für die Baudirektion:

Anderungen im Rahmen des $nghmigungsverfahrens: Vom Stadtrat gestützt auf die Kompetenzdelegation beschlossen am 20. Oktober 2025

Der stadtpräsidenr .(hft|n' Die stadtschreiberin: 8,.. fuatt^(w
\



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Dartellung - Stand: Genehmigung

Zeichenerläuterung

Rot neue Abschnitte

gnr€hg€€Si€he*: Aufgehobene Abschnitte

Blau / gt r€hg€€trieh€+: Nach der öffentlichen Auflage und Vorprüfung angepasste Abschnitte

Grtin /€cr€hg€stri€h€t+: lm Rahmen des Genehmigungsverfahrens angepasste Abschnitte

nBZO: Entwurf der BZO

Hel|graue Bereiehe: dresamthat Grs-ohobene Abschnitte der BZO
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GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Die Stadt Wädenswil erlässt, gestüEt auf S 45 des kantonalen
Planungs- und Baugesetses (PBG) in der Fassung vom 1.
September 1991 und unter Vorbehalt vorgehenden
eidgenössischen und kantonalen Rechts, fOr ihr Gemeindegebiet
die nachstehende Bau- und Zonenordnung.

Art. I Zonen

Grundsatz Das Gemeindegebiet ist, soweit es nicht
kantonalen und regionalen NuEungszonen
zugewiesen oder Wald ist, in folgende
Zonen eingeteilt:

Die Stadt Wädenswil erlässt, gestOü:t auf S 45 des kantonalen
Planungs- und Baugesetses (PBG) in der Fassung vom 4
SeptemgerfSe+ 1. Merz 2017 und udter Vorbehalt vorgehenden
eidgenösslschen und kantonalen Rechts, ftlr ihr Gemeindegebiet
die nachstehende Bau- und Zonenordnung.

l. Zweck

Alt. I Ortsbauliche Grundhaltung

Grundsats Die BZO bezweckt eine geordnete
Bebauung und eine haushälterische
NuEung des Bodens sowie die
Sicherstellung einer hohen
Siedlungsqualität. Dabei werden die
lokalen Eigenschaften und ldentitäten, das
Odsbild und die städtebauliche unC
ffiGestaltung;die

uee+ie*limaangepaeete
Siedlinge€n$#i6*lcng berllcksichtigt.

ll. Zonenplan

ft+-lArt.2Zonen

Grundsats Das Gemeindegebiet ist, sorreit es nicht
kantonalen und regionalen NuEungszonen
zugewiesen oder Wald ist, an folgendo
Zonen eingeteilt:

Ergänzung allgemeiner Zweckartlkel und
Enrähnung ortsbauliche Grundhaltung.
Anpassung nach der öffentlichen Auffage:
Zu bertlcksichtigen sind die lokalen
Eigenschaften und ldentitäten, das Ortsbild
und die stäldtebauliche Gestaltung.

tmt("ao**,t

nZonenplat.
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GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskräftige BZO Wädenswil Entwurf BZO-Revision

s(*to"n"*ir

Erläuterungen

Neue Zone aufgrund Aufzonung im
Zentrum (vgl. Erläuterungsbericht)

Redaktionelle Anpassung

Redaktionelle Anpassung

Redaktionelle Anpassung

Umbenennung

Redaktionelle Anpassung

Einführung einer Zentrumszone an der
Oberdorfstrasse und in der Au (vgl.
Erläuterungsbericht)

Neue Zonensystematik in den Wohnzonen
aufgrund Zusammenführung mit
Schönenberg und Hüften sowie Aufhebung
des anrechenbaren Untergeschosses (vgl.
Erläuterungsbericht)
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GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskraftige BZO Wädenswil Entwurf BZO-Revision

s{*io"nr*l

Erläuterungen

Anpassung der AZ in den WG-Zonen
aufgrund Aufhebung Zuschlag für
Gewerbe. Einführung von minimalen
Nichtwohnanteilen (vgl.
Erläuterungsbericht). Anpassung Name in
Wohn- und Gewerbezone

Anpassung Zonenarten aufgrund
verschiedener Auf- und Umzonungen,
Umbenennung in IGA und lGB, siehe
unten.
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Beibehaltung der lB und entsprechende
neue Zonenbezeichnung IGB (bisherige
IGB wird zu IGC).
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GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskrä ftige BZO Wädenswil

Art. 2 Massgebende Pläne

Zonenplan

Entwurf BZO-Revision

'gemäss Bezeichnung in Zonenplan

Art-? Art. 3 Massgebende Pläne

Zonenplan

Kernzonen

tolaldabstands-
lüent

sbd}ioenswit

Kernzonen

Waldabstands-
linien

tFür die Abgrenzung der Zonen gilt der
Zonenplan im Massstab 1:7'500.

2Für die Kernzonen gelten die
Kernzonenpläne im Massstab 1 :2'500.

3Für die Waldabstandslinien, die
Aussichtsschutzbestimmungen u nd

I Für die Abgrenzung der Zonen gilt der
Zonenplan im Massstab 1:7'590 1:5'000

2 Für die Kernzonen gelten der
Kernzonenplan 1 im Massstab 1:3'000
sowie die Kernzonenpläne 2 und 3 1-3 im
Massstab 1:2'500.

3 Für di€ waldabstandslinienr die

@

Erläuterungen

Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Einführung einer provisorischen
Weilerzone (vgl. Erläuterungsbericht)

Aufuählung der besonderen Festlegungen
im Zonenplan in Liste der Zonentypen nicht
nötig. Die Festlegungen im Zonenplan
bleiben grundsätzlich und soweit nicht
andenrveitig Anpassungen daran
vorgenommen werden bestehen.

Lärmvorbelastete Wohnzonen sind der ES
lll zugewiesen und werden im Zonenplan
gekennzeichnet.

Redaktionelle Anpassung

Gemäss Verordnung über die Darstellung
von Nutzungsplänen (VDNP) muss der
Zonenplan einen Massstab von 1:5'000
aufweisen.

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: der
Kernzonenplan 1 weist den Massstab
1:3'000 auf.

Redaktionelle Ergänzung aufgrund
Einführung diverser Ergänzungspläne
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R
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na€h
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Ar€ali+berba€üng
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ll+
Lärmvorbelastete
Wohnzone gemäss
Bezeichnung im
Zonenplan



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

AussichtsschuE

*(***,

Rechtsgültige Pläne

ll. Bauzonen

C. Kernzonen

Art. 14 Grundsatz, Kernzonenpläne, Nutzung

allfällige weitere "besondere lnstitute"
gelten die entsprechenden Spezialpläne.

aDie gemäss Abs. 1 - 3 rechtsgültigen
Pläne liegen bei der Abteilung Planen und
Bauen auf. Mit der Bauordnung
abgegebene Pläne sind nicht
rechtsverbindlich.

AussiehtseehuE
Ergänzungspläne

Daneben gelten die folgenden
Ergänzungspläne und weiteren Pläne:

Ergänzungsplan <MischnuEung> und
<ErdgeschossnuEungD
Ergänzungsplan <Aussichtsschutz>
Ergän"sngsplan (Städtebes Mittelert /
Riedheß>
Ergänzun gsplan <preisglinstiger
Wohnraum>
Waldabstandslinienple*pläne

Rechtsgtiltige Pläne a Die gemäss Abs. 1 - 3 rechtsgültigen
Pläne liegen bei der Abteilung Planen und
Bauen auf. Mit der Bauordnung
abgegebene Pläne sind nicht
rechtsverbindlich.

lll. Bauzonen

G,A. Kernzonen

At+-r+
Art. 4 Zweck, allgemeine Gestaltungsvorschrift , Nutzwelse

Zweck I Die Kemzonenvorschriften beabsichtigen
den Schuts des Ortsbilds sowie die
Bewahrung des Charakters der
historischen Bebauun g.;dle€eurahrrng

@ig€o

@iv

e*ebild$.

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Der
Ergänzungsplan (Städtebau Mittelort /
Riedhof> gilt nicht als Ergänzungsplan,
sondern als öffentlicher Gestaltungsplan.

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Die Stadt
Wädenswil verfügt tiber 16
Waldabstandslinienpläne.

Neuer Zweckartikel
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Ktirzung der Vorschrift mit Fokus auf dem
SchuE des Ortsbildes sowie auf die
Bewahrung des Charakters der
historischen Bebauung.
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GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskräftige BZO Wädenswil

Grundsatz

Entwurf BZo-Revision

€rglrd6at=
Allgemeine
Gestaltungs-
vorschrift

l€haltd€r
Ker*z€fi€nBläne

It{rtzu€g Nutzweise

Verhältnis zu
Denkmalschutz

lnhalt der
Kernzonenpläne

Nutzung

rln den Kernzonen sind Bauten, Anlagen
und deren Umgebung so zu gestalten,
dass zusammen mit der baulichen
Umgebung eine besonders gute
Gesamtwirkung entsteht. Dies gilt in Bezug
auf Anordnung und Stellung der Bauten,
Massstäblichkeit, Volumen, Dachformen,
Material- und Farbwahl und
Detailgestaltung.

2ln den Kernzonenplänen sind ergänzend
zum Zonenplan bezeichnet:
diejenigen Gebäude, welche den
Charakter des Ortsbildes im besonderen
Masse mitbestimmen,
im Orts- und Strassenbild wichtige
Fassadenfluchten,
im Orts- und Strassenbild wichtige
Aussenräume.

3ln den Kernzonen ist mässig störendes
Gewerbe zulässig.

2 la4enJ(ernzenen-sind Die Bauten,
Anlagen und deren Umschwung thg€bsng
@

@
€nts+eht" sind für sich und in
Zusammenhang mit der baulichen und
landschaftlichen Umgebung im Ganzen und
in ihren einzelnen Teilen so zu gestalten,
dass eine besonders gute Gesamtwirkung
entsteht. Dies gilt insbesondere in Bezug
aufAnordnung und Stellung der Bauten,
Massstäblichkeit, Volumen, Dachformen,
Materialien und Farben l+ate+ial--snC
Fa+b*ahl-ü€d sowie die Detailgestaltung.

1n den Kern-enenplä
@

ffi
mitbes+immet
iWige
Fascad€n$€€htenr
iWige
Au€€€ffäsm€=

3ln den Kernzonen ist sind Wohnnutzungen
sowie höchstens mässig störendes
Gewerbe zulässig. Sehs+e€-sfiC

@is.

aW
@i"
@ie

gew.ih+toi€{€lis+ Sofern bestehende und
künftige Anordnungen in Verträgen,
Verfügungen oder Bewilligungen, welche
die Denkmalpflege und damit vor allem den

stadt

Erläuterungen

Redaktionelle Anpassungen

Die Kernzonenpläne gelten ergänzend zum
Zonenplan. Der lnhalt der Kernzonenpläne
muss nicht beschrieben werden.

Präzisierung der Nutzungsbestimmungen
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Erwähnung von Schulen und
Ausbildungsstätten nicht notwendig, da
ohnehin zulässig.

Zur Vermeidung von Missverständnissen,
Ergänzung der Kernzonenvorschriften,
dass die Schutzbestimmungen zu
Denkmalschutzobjekten den
Kernzonenbestimmungen der Bau- und
Zonenordnung tibergeordnet sind und dass
die Massvorschriften nicht in jedem Fall
ausgeschöpft werden können (vgl.

8



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung *(***,

Art. 5 Umbau und Ercatz bestehender Gebäude

Substanzschutz betreffen, ein höheres
SchuEniveau bieten als die
Kemzonenvorschriften, gehen sie den
Kernzonenvorschriften vor.

t Gebäude und Gebäudeteile, die im
Kemzonenplan mit <Profilerhalt> Tt?
<Ghara&ler*-markiert sind, müssen bei
Umbau oder ErsaE das,äestehende
Velcm€n {rnd-die Stellung und Kubatur
sowie die wesentlichen Elemente des
Erscheinungsbilds des bestehenden
Gebäudes, insbesondere aiesteltunguae
@Trauflinie
und die Anzahl Geschosse snd
Sa€h,+€Cas+überneh me n,

2 Geringfügige Abweichungen rrem
lilelssen-von Stellung und Kubatur sowie
von undden wesentlichen Elementen des
Erscheinungsbilds k6nnenbvüig+€deF

ffi
@

@

W

Verlgesehesse abgewiehen werden, an
Gsneten den naehetehenden lntereeeen

Erläuterungsbericht)

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Die
SchuEbestimmungen zu
Denkmalschutsobjekten, die übergeordnet
zur Bau- und Zonenordnung gelten, gehen
sämtlichen Kemzonenbestimmungen vor
und nicht nur den Bestimmungen in Art. 7.
Der erste Sats des AbsaEes wird
entsprechend nach Art. 7 verschoben.

Überarbeitung und Präzisierung der
Bestlmmungen zu den <braunen und
gelben> Gebäuden (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Präzisierung der Terminologie

Überarbeitung und Präzisierung der
Bestimmungen zu den <braunen und
gelben> Gebäuden (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öffentlicher Aufl age:
Präzisierung der Terminologie

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Eine
Beschränkung der Abweichungsgrände ist
gemäss ARE nicht sachgerecht. Auch
andere öffentliche lnteressen, wie z,B. der
Gewässerraum sind als
Abweichungsgr{inde zuzulassen.

ttofi'"t6"11 T+fr
<€haraleter+

Abweichungen bei
Gebäuden mit
ttofi'"t6"j1 Tap
<€heralder+

9



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskräftige BZO Wädenswil

Art. 15 Ersatzbauten speziell bezeichnete Gebäude,
Anbauten

"braune Gebäude" lDie im Kernzonenplan braun
bezeichneten Gebäude dürfen nur unter
Beibehaltung des Gebäudeprofils und der
Erscheinung umgebaut oder erseEt
werden. Geringfügige Abweichungen
können bewilligt oder angeordnet werden,
wenn sie durch die Zweckbestimmung des
Gebäudes begründet sind oder im
lnteresse des Ortsbildes oder der
Wohnhygiene liegen.

2Bei den im Kernzonenplan gelb
bezeichneten Gebäuden können bei
Ersatzbauten grössere Abweichungen vom
heutigen Zustand bewilligt oder
angeordnet werden, wenn dies im

Ent'nnrrf BZO-Revision

*efile+na+t-Bp
*S{+uk{uä}
Profilangleichung

l*, tS ErcaEbauten
Anbarl{e+

Sra{rn€€€bä'sd€:

@
@

@
Verkehresieherheit

können bewilligt oder angeordnet werden,
wenn dies als Ergebnis einer
lnteressenabwägung mit weiteren
öffentlichen lnteressen geboten ist.

3 Gebäude und Gebäudeteile, die im
Kernzonenplan mit Prefilerhalt Typ
<St+uk+u++ < Profilangleichung> markiert
sind, müssen sich bei Umbau und Ersatz
am-\l€l€f,€n-+nC an Stellung und Kubatur
sowie an den wesentlichen Elementen des
Erscheinungsbilds des bestehenden
Gebäudes; insbesendere an Stellung und
K{rbatr#r orientieren.

+@
ffi

@
@

@im
@
Welnlygien€+ieg€+

3@
ffi$

@
@io+in

Erläuterungen

Überarbeitung und Präzisierung der
Bestimmungen zu den (braunen und
gelben) Gebäuden (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Präzisierung der Terminologie

Ersetzt durch Art. 5 nBZO

tb{*ao"nr*ir

"gelbe Gebäude' Selb€€ebäudel ErseEt durch Art. 5 nBZO
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GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskra ftige BZO Wädenswil Entwurf BZO-Revision

Nicht speziell
bezeichnete
Gebäude in der K2,
K3, K4, K5 sowie in
der KB

sd/*io"n.wr

Nicht speziell
bezeichnete
Gebäude

lnteresse der Wohnhygiene liegt, die
Abweichung für die Zweckbestimmungen
des Gebäudes nötig ist und das Ortsbild
nicht nachteilig beeinflusst wird.

3Für im Kernzonenplan nicht speziell
bezeichnete Gebäude sind Um- und
Ersatzbauten im Sinne von Absatz 2 nur
zulässig, sofern sich solche Gebäude gut
ins Ortsbild einordnen. Andernfalls gelten
die Bestimmungen für Neubauten gemäss
Art. 16.

lAnbauten an mit <braun' oder'gelb'
bezeichnete Gebäude sind im Rahmen der

*en+sBe.zieU
be=eicä€ete
Cebäsde-in-de+KS

Nicht speziell
bezeichnete
Gebäude in der KS
S€€s+as€€

Anrechenbare
Dach- und
Untergeschosse

@ie

@
1 Für im Kernzonenplan nicht speziell
bezeichnete Gebäude und Gebäudeteile in
der K2, K3, K4, K5 sowie in der KB eind

Erläuterungen

Unklare Bestimmung. Die ortsbaulich gute
Einordnung ist in der Kernzone bereits
heute in jedem Fall einzuhalten. Der
entsprechende Satzteil wird daher
gestrichen.

Anpassung nach öffentlicher Auflage: Die
Weiler Zollingerhüser, Beichlen, Tanne und
Strasshus werden gemäss der kantonalen
Übergangsordnung Kleinsiedlungen einer
provisorischen Weilerzone zugeteilt. Eine
Regelung auf kommunaler Stufe ist vorerst
nicht möglich/nötig. Die Bestimmung kann
entsprechend wieder gestrichen werden.

Einschränkung der baulichen
Möglichkeiten in der KS entlang der
Seestrasse (vgl. Erläuterungsbericht)
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Neu darf die Anzahl Wohneinheiten erhöht
werden und Umnutzungen sind zulässig.

Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Präzisierung, dass in Gebäude mit
Profilerhalt und mit Profilangleichung die
max. Anzahl anrechenbarer Dach- und
Untergeschosse gemäss Art. 7 realisierbar
ist.

Regelung nicht notwendig: sofern es sich
beim Anbau um eine Vergrösserung des

gelten bei Um- und Ersatzbauten die
Bestimmungen filr Neubauten gemäss Art.
157.

5

@
@le

@ia
An*ahlWehneinheiten darf dabei nieht
erhöht werden,

56 ln der KS an-der€eest+asse dürfen nicht
speziell bezeichnete Gebäude höchstens
umgebaut und erneuert werden. Die Anzahl
Wohneinheiten darf dabei Rleht erhöht
werden. Ersatznesbas+eR-s€v*ie-€i*e
Umnutzungen zu Wohnen sind nish{
zulässig.

6 Für die Gebäude gemäss Abs. 1 und
Abs. 3 kommen die Bestimmungen zu den
maximal anrechenbaren Dachgeschossen
und den maximal anrechenbaren
Untergeschossen gemäss Arl.7 zur
Anwendung.

Anbauten AnberJte+
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GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskrä ftrge BZO Wädenswil Entwurf BZO-Revision

@
geein+aengg*irA.

Untersehgg-
6te$ung

Art. 6 Wichtige Freiräume und ausgeprägte Platz- und
Strassenräume

Grundsatz I Die in den Kernzonenplänen speziell
bezeichneten wichtigen Freiräume sowie
die ausgeprägten PlaE- und
Strassenräume sind in ihrem Gharakter zu
erhalten und nach Möglichkeit angemessen
aufzuwerten.

Erläuterungen

Hauptgebäudes handelt, gilt Art. 5 nBZO.
Bei Kleinbauten gilt Art. 11 nBZO.

Verschiebung von Art. 16 Abs. 3 BZO,
redaktionelle Anpassungen. Neben dem
Erhalt der bezeichneten Räume gilt es
diese neu auch angemessen aufzuwerten
(vgl. Erläuterungsbericht)

Präzisierung der baulichen Möglichkeiten
und des GrundsaEes gemäss Abs. 1 für
die speziell bezeichneten Freiräume. Gilt
nicht für die ausgeprägten PlaE- und
Strassenräume.

Präzisierung. ZusaE, dass Regelung nur
<auf bisher nicht ilberbauten Grundstücken
oder auf nicht voll ausgenutzten
Grundstücksteilen> gilt, ist nicht notwendig.

s(*ao"nr*r

Unterschutz-
stellung

Allgemeine
Bestimmungen

Neubauvorschriften zulässig, sofern
dadurch der Charakter der Gebäude nicht
beeinträchtigt wird.

5Unterschutzstellungen bleiben
vorbehalten.

rFlir Neubauten auf bisher nicht
überbauten Grundstücken oder auf nicht
voll ausgenutzten Grundstticksteilen gelten
folgende Massvorschriften:

- Regelung nicht notwendig

Art. l6 Massvorschriften für Neubauten

Spezielle
Bestimmung für
wichtige Freiräume

nllgemoine
eeetimmung€s
Grundsatz

A*r{€'Art. 7 Massvorschriften für Neubauten

2 ln den speziell bezeichneten Freiräumen
sind grundsäElich keine Bauten und
Anlagen zulässig. Dem Freiraum
untergeordnete Kleinbauten, Anbauten
oder Anlagen eieht+ibe+doehb-gnd+ieh+
eing€*and€tesitzB+ti&e kön n en
zugelassen werden.

I Ftir Neubauten sowie Um- und
ErsaEbauten von nicht speziell
bezeichneten Gebäuden und
Gebäudeteilen
M
@gelten
folgende Massvorschriften:

12
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sb{wto"ns*it

Erläuterungen

Redaktionelle Anpassungen, Ergänzung
einer f ünfgeschossigen Kernzone aufgrund
Aufzonung (vgl. Erläuterungsbericht)

Streichung des zweiten anrechenbaren
Dachgeschosses (vgl. Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage:
Wiedereinführung des zweiten
anrechenbaren Dachgeschosses.

Neue Bestimmung zur Verhinderung von
unattraktiven Wohnnutzungen in
Untergeschossen (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage: Verzicht auf
die neue Bestimmung.

Harmonisierung der Grenzabstände auf
Mindestgrenzabstand gemäss S 270 PBG.

Anpassung Begriff an IVHB bzw. PBG und
ABV (vgl. Erläuterungsbericht)

E

112 der
Gebäu
de-
höhe,
jedoch

mind.
3.5 m

max.
14m
bei
Schräg
dächer
n, max.
18m
bei

Keine
Neu-
bauten

5m

c
2

2

1

5m

7.5 m

B

3

2

1

5m

10.5
m

A

4

2

1

6m

13.5
m

Kernzonen:

Vollgeschosse max

Anrechenbare
Dachgeschosse
max.

Anrechenbare
Untergeschosse
max.

Grundgrenzabstand
min.

Gebäudehöhe max.

6
E
3
o
o5o

Co

o
Y
IJÜ

112 der
Ge-
bäude-
höhe,
jedoch

mind.
3.5 m

max.
14m
bei
Schrägd
ächern,
max.
18m
bei

oco
Nc
ov
(E.F
@cl

U)

o
Y
4

Keine
Neu-

bauten

5-m
3.5 m

N
Y
o
2

+2

1

5-m
3.5
m

7.5
m

cit
Y
d

3

+2

1

5-FF

3.5

m

10.5
m

*
Y

4

+2

1

6-m
3.5
m

13.5
m

lrt
Y

5

+2

1

3.5
m

16.5
m

Kernzonen

Vollgeschosse
max.

Anrechenbare
Dachgeschosse
max.

Anrechenbare
Untergeschosse
ohne
Wehfiarr{z€ng
max.'

Grundgrenzabst
and min.

Ceb.iud€höhe
Traufseitige
Fassadenhöhe
max.
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sb{*aoens*it

2ln der Kernzone B im Oberort gilt eine
AusnüEungsziffer von 90%.

Entwurf BZO-Revision

* lm anreehenbaren Untergesehess sind keine Wehnnutzungen
zglässig=

' Die Grünflächenziffer gilt auf Grundstücken ab einer
anrechenbaren e+ur+dstü€f<s€ritsse Grundstücksfl äche von
500 m2.

Erläuterungen

Anpassung Begriff an IVHB bzw. PBG und
ABV. Entspricht einer Firsthöhe von 5.5 m
nach bisherigem Recht.

Einführung einer Grünfl ächenziffer (vgl.
Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage: Erhöhung
der Grünflächenziffer in der K2.

Neue Bestimmung zur Verhinderung von
unaftraktiven Wohnungen in
Untergeschossen (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Verzicht auf die neue Bestimmung.

Beschränkung der GFZ auf grössere
Grundstücke, um Einschränkung der
Bebaubarkeit zu vermeiden.

Anpassung im Rahmen des
Geneh migungsverfahrens : Verschiebung
des ersten Satzes von Art. 4 Abs. 4 nach
Art. 7.

Veeicht auf AZ in der Kernzone

2 Diese Massvorschriften können nur so
weit in Anspruch genommen werden, wie
die Rücksichtnahme auf geschützte
Gebäude gewährleistet ist.

ln der Kern-ene B im
@

Flachd
ächern
(unter
Vorbeh
alt von
Abs.6)

ill

5.0
m3/m2

lilEmpfindlichkeitsstuf

Baumassenziffer
max.

Flachdä
chern
(unter
Vorbeh
alt von
Abs. 3)

18m

lil

5.0
m3/m2

ilt

13

m

ilt

2S

30

%

16

m

20
o/

19
m

ilr

20

%

22
m

lil

20
Yo

Giebelseitige
Fassadenhöhe
max.

Empfindlichkeits
stufe

Baumassenziffer
max.

Grünflächen-
ziffer gemäss
Art. 35'

Kernzone Oberort K€eu"€€€€!€{€r+

14



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskrä ftige BZO Wädenswil

Kernzone C 3ln der Kernzone C gilt eine
Ausnützungsziffer von 50olo.

Kernzone D

Entwurf BZO-Revision

I(eF€z€ng€

Kernzone BS
(Spezialkernzone)

l(ernz€ne
ZeUinS€rhCseF

Kernzone
(Brauerei-Areal)

Erläuterungen

Verzicht auf AZ in der Kernzone

Präzisierung

Kernzone Zollingerhüser gehört zu KS, es
gelten die Bestimmungen gemäss der
kantonalen Ü bergangsordnung,
Spezialbestimmu ngen werden aufgehoben

Firsthöhe neu in Tabelle gemäss Art. 7
nBZO verschoben (heisst neu giebelseitige
Fassadenhöhe)

Nutzungsanteile werden neu mit dem
Ergänzungsplan <Mischnutzungen>
geregelt (vgl. Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage:
Redaktionelle Anpassung

3ln4rx{ernzene€€ril++ine

@

23 ln der Kernzone BS sind Neubauten und
Ersatzbauteni@
Cebäsde n icht gestattet.

5fn{er{e+*=oneZognge*htr:e+-dadseim

ffi
W
@ii+
\abhnen-unC-1*t-fg+-ni6ht

M
weFdon"

31ln der Kernzone E Brauerei-Areal gelten
folgende Bestimmungen:

max,4-m,
Bei Bauweise mit Flachdach ist über der
max. zulässigen Gebäudehöhe kein
zusäEliches Attikageschoss zulässig.
Entlang der Einsiedlerstrasse darf, mit
Ausnahme von technisch bedingten
Aufbauten, die höchste Höhe der Gebäude
im Bereich nördlich des Kamins die Kote
von 438.00 m.ü.M. im Bereich stidlich des
Kamins die Kote von 441.50 m.ü.M. nicht
überschreiten.

@is"
ln der ganzen Kernzone Brauerei-Areal
sind insgesamt höchstens 1'000 m2
Verkaufsfläche zulässig.

sdfto"nrwr

Kernzone
Zollingerhüser

Kernzone E
(Brauerei-Areal)

aln der Kernzone D isl die Erstellung
zusätzlicher Gebäude nicht gestaftet.

sln der Kernzone Zollingerhüser darf beim
Umbau und beim ErsaE bestehender
Scheunen höchstens 1/4 der
anrechenbaren Geschossfl äche für
Wohnen und 1/4 für nicht
landwirtschaft liche Gewerbe venrvendet
werden.

6ln der Kernzone E gelten folgende
Bestimmungen:
Bei Schrägdächern beträgt die Firsthöhe
max.4 m.

Bei Bauweise mit Flachdach ist über der
max. zulässigen Gebäudehöhe kein
zusätzliches Attikageschoss zulässig.
Entlang der Einsiedlerslrasse darf, mit
Ausnahme von technisch bedingten
Aufbauten, die höchste Höhe der eebäude
im Bereich nördlich des Kamins die Kote
von 438.00 m.ü.M. im Bereich südlich des
Kamins die Kote von 441.50 m.ü.M. nicht
überschreiten.
Entlang der Seestrasse ist im Erdgeschoss
und im 1. Obergeschoss Wohnnutzung aus
Lärmschutzgründen nichl zulässig.
ln der ganzen Kernzone E sind insgesamt
höchstens 1'000 m2 Verkaufsfläche
zulässig.
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Rechtskrä ftige BZO Wädenswil

Art. 17 Stellung der Bauten

Entwurf BZO-Revision

Ar+{+ Art. 8 Stellung der Bauten

g€sb€gFeazrl€gs-

Un+ef,

Pflichtbaulinien

Bauen auf die
Strassengrenze

Grenzbau

Faeeadeneüehte*

Spe.zietle
As€s€Rfdume

Bauen auf die
Strassengrenze

Fassadenfluchten

Spezielle
Aussenräume

lDas Bauen bis auf die Strassengrenze ist
unter Vorbehalt von Verkehrssicherheit
und Wohnhygiene gestattet, wenn damit
eine besonders gute Gesamtwirkung
erreicht wird.

2Die in den Kernzonenplänen
bezeichneten Fassadenfluchten sind bei
Neubauten einzuhalten.

3Die in den Kernzonenplänen speziell
bezeichneten Aussenräume sind in ihrem
Charakter zu erhalten. Besondere
Gebäude sind zulässig, wenn sie nicht
mehr als 37o der massgeblichen
Grundfläche bedecken und sich unauffällig
ins Ortsbild einfügen.

t Sind in den Kernzonenplänen
ga{rb€gre€u.u€g.slinien-Pflichtbau linien
bezeichnet, müssen Hauptgebäude bei
ErsaE oder Neubau an diese Linie
gasbegret?zsng€tinie{ebaut werden.

2 Das Bauen bis auf die Strassen-, PlaE-
oder Weggrenze ist unter Einhaltung der
allgemeinen Gestaltungsvorschrift gemäss
Art. 28-4 sowie unter Vorbehalt von
Verkehrssicherheit und Wohnhygiene, dem
Profilerhalt gemäss Art. 5 Abs. 1 sowie
allfälliger easb€gre€zurqg€+i+ien
Pfl ichtbaulinien eae+++e+ite*at{rrng€+rsls"
gestaftet.; wenn damit eine besenders gste

@

3 Der Grenzbau ist mit der schriftlichen
Zustimmung des Nachbarn erlaubt. Die
nachbarliche Zustimmung ist nicht
erforderlich im Ausmass, in dem an ein
bestehendes Gebäude auf der
gemeinsamen Grenze angebaut werden
kann. Allfällige Baubegrenzungs- oder
Profilerhaltungslinien bleiben vorbehalten.

Fassadenfl uehten eind bei Neubauten
einarhalbff.

3@

Gharakter 
=u 

erhalten, Besendere Gebäude

@üg€n=

stadt

Erläuterungen

ErseEt bisherigen Art. 17 Abs.2 BZO

Präzisierung der Vorschrift und
redaktionelle Anpassung. Die besonders
gute Gestaltung gilt ohnehin in der
gesamten Kernzone.

Ermöglichung des Grenzbaus im Ausmass,
in dem an ein bestehendes Gebäude
angebaut wird.

Ersetzt durch Art. 8 nBZO

Verschiebung nach Art. 6 nBZO

3
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Art. 18 Dächer

Entwurf BZO-Revision

gOnen+age

A*r{A Art. {49 BäeherDachgestaltung

Dachformen uad
eaeAneigsng

Sa€hfuffien

@
@rR
@rdem
ffiiege€"

@iaie

@
@

Erläuterungen

Neue Bestimmung zur Sicherstellung einer
zweckmässigen EG-Höhenlage (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage: Verzicht auf
die neue Bestimmung.

Anpassung nach öff. Auflage: Beibehaltung
der rechtskräftigen Formulierung. Entwurf
der Regelung gemäss öff. Auflage wird
gestrichen.

Anpassung nach öff. Auflage: Gemäss
bestehenden BZOs sind bereits heute
i.d.R. nur Schrägdächer zulässig.

ErseEt durch Art. 9 Abs. 3 und 4 nBZO

"b(*lo"nrr"l

Dachform und
Dachneigung

lAls Dachform sind in der Regel
Schrägdächer vorzusehen. Andere
Dachformen, insbesondere
Mansardendächer sind zulässig, wenn sie
sich in Bezug auf die bestehenden,
umgebenden Bauten rechtfertigen.

2Dachdurchbrüche (Aufbauten, Einschnitte,
Dachflächenfenster) müssen sich in Bezug

I Als Dachform sind in der Regel
Schrägdächer vozusehen. Andere
Dachformen, insbesondere
Mansardendächer sind zulässig, wenn sie
sich in Bezug auf die bestehenden,
umgebenden Bauten rechtfertigen.

1 I'r den Kernzenen K2; K3 und KS sin4asf
@
@

@

@
e+aeneeene+z*issig"
2 Auf Hauptgebäuden sind gemischte
Dachformen nicht zulässig.

3 ln Schönenberg und Hütten sind auf
Hauptgebäuden nur Satteldächer mit
ortsüblicher Gestaltung vozusehen.
2Daehdurehbrtehe (Aufbauten,EineehDachdurchbrtiche Sa€hdsr€hbr{i€he
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auf Gestaltung und Materialwahl
unauffällig ins Gesamtbild einordnen.

2. Dachgeschoss 3lm 2. Dachgeschoss sind nur einzelne
Dachdurchbrüche bis max. 0.3 m2

Glaslichtfläche zulässig.

Dacheinschnitte 4Dacheinschnitte sind nur im ersten
Dachgeschoss der Kernzone A zulässig. ln
allen anderen Kernzonen und im zweiten
Dachgeschoss der Kernzone A sind keine
Dacheinschnitte gestattet.

Entwurf BZO-Revision

ig
ins€eeamtbil4eiiseCn

Dachaufbauten 3a Dachaufbauten sind nur im ersten
Dachgeschoss zulässig. Dachaufbauten
müssen sich harmonisch ins
Gebäudevolumen eingliedern und
unauffällig ins Gesamtbild einordnen.

Dacheinschnitte a s Dacheinschnifte sind nicht zulässig.

e-eaeegoc€h€€s

Erläuterungen

Präzisierung der Vorschrift entsprechend
der heutigen Bewilligungspraxis
(Dachaufbauten nur im ersten OG),
Einschränkung der Zulässigkeit von
Dacheinschnitten. Aufteilung der Vorschrift
(siehe nächster Absatz)

Ersetzt bisherigen Art. 18 Abs. 4 BZO.
Geringfügige Verschärfung in der
bisherigen Kernzone A

ErseEt durch Art. 9 Abs. 5 nBZO

ErseEt bisherigen Art. 18 Abs 2 BZO.
Verschärfung der Vorgabe für das zweite
Dachgeschoss aufgrund der Aufhebung
des zweiten anrechenbaren
Dachgeschosses.

ErseEt durch Art. 9 Abs. 4 nBZO.

Einführung einer Baubewilligungspfl icht
anstelle bisheriger Meldepflicht für
Fassadenänderungen.
Anpassung nach öff. Auflage: Regelung
gemäss kantonaler Vorprüfung nicht
zulässig

sdJ",.o.nr*ir

Dachflächenfenster

Daeheinsehnitk>

g€wil+igrr€gsBfli€h{

56 Dachflächenfenster müssen sich
unauffällig ins Gesamtbild einordnen. lm
zweiten Dachgeschoss sind nur einzelne
Dachflächenfenster von max. 0.3 m2
Glaslichtfläche und bis max.2o/o der
entsprechenden Bodenfläche zulässig.
aM

Daehgeeehese der Kernzene A eind keine
gaeneinsennmeses+a*eg

ie
@
@
eew#igung-Fdtig-

Art, € 10 Balkone und Erker
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Art. 19 Reklamen

Reklamen

Entwurf BZO-Revision

Grundsatz

Art.43.11 Klelnbauten

Kleinbauten

Ar*r{9 Art. {412 Reklamen

Reklamen

Art. 1 4 Umgebungsgestaltun g

i Balkone sind im ersten Hf,d-z*€ite*r
Dachgeschoss nur giebelseitig zulässig. lm
zweiten Dachgeschoss sind Balkone nicht
zulässig.
2 Balkone, Erker und ähnliche Bauteile
dürfen nur erstellt werden, wenn die
Trauflinie nicht durchbrochen wird. Erker
und ähnliche Bauteile müssen mind. 1.50 m
über dem massgebenden Terrain liegen.

Kleinbauten dürfen höchstens 3 % der
massgeblichen Grundstücksfl äche
bedecken.

Erläuterungen

Ergänzung von konkreten Regelungen für
das Anbringen von Balkonen u.dgl. Die
Zulässigkeit von Balkonen war in der
Kernzone bisher unzureichend geregelt.
Anpassung nach öff. Auflage: Balkone sind
giebelseitig auch im zweiten
Dachgeschoss zulässig.
Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Balkone im 2.
Dachgeschoss sind gemäss dem ARE
nicht ortstypisch, eine gute Einordnung
kann dadurch nicht gewährleistet werden.

ErseEt bisherigen Art. 17 Abs. 3 BZO. Gilt
neu fllr alle Kleinbauten

Präzisierung der Bestimmungen zur
Zulässigkeit von Reklamen. Möglichkeit zur
Einführung von präziseren
Reklameleitlinien
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Bewilligungspflicht leitet sich aus 9309
PBG ab.

Neue qualitalive Bestimmung zur
Vermeidung auffälliger, nicht
ortsbildgerechter Garagen und
Abstellplätze sowie Tiefgarageneinfahrten.

Anpassung nach öff. Auflage: Grundsatz
zum Erhalt der historischen Eigenart nicht

s{*io"nr*ir

Reklamen müssen sich gut ins Orts- und
Strassenbild einfügen.

Art. 4S13 Garagen und Autoabstellplätze

Grundsa2

StressengflA+in+Sg€n Am Gebäude sind
nur Eigenreklamen zulässig, die sich
besende+sgut ins Ortsbild einfügen.

@
be\+il+igs€g€pili€htrg Der Stadtrat kann
Reklameleitlinien erlassen.

Garagen, sn+Autoabstellplätze sowie
Tiefgaragenzufahrten sind unauffällig in die
Umgebung einzupassen.

Die historischen Eigenarten der
Umgebungsgestaltung sind zu erhalten.

Grundsatz
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Art. 20 Bepflanzung/Baumbestand

Entwurf BZO-Revision

Baums€hr*a

Bepflanzung/Baum-
bestand

Atl.21 Abbrüche/Renovationen

Bewilligungspflicht
für Abbrüche

Zur Erhaltung des vorhandenen
Baumbestands und zur Sicherstellung
einer angemessenen Neu- und
Ersatzpflanzung sind mit der
baurechtlichen Bewilligung den jeweiligen
Verhältnissen angemessene
Bepflanzungsauflagen zu machen.

Die in den KernzenenBlänen bezeiehneten

@ie

@
@inoF

@
@

1 Der Abbrueh ven-Gebäuden und
M

@in€+
eewittiguns

e*€bild-b€€intr:bhtigT Der Abbruch von
Gebäuden und Gebäudeteilsn da#-ns+
eewitligt-*erd€{+ isl nur dann zulässig,

stadt

Erläuterungen

nur der Bebauung, sondern auch der
Umgebungsgestaltung gemäss Hinweis
Vorprüfung.

Neue Bestimmung zum Schutz der im
KOBI bezeichneten oder anderer wichtiger
Einzelbäume (vgl. Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage: Streichung,
da Regelung nicht zulässig.

Streichung; Baumsehut= nes siehergestellt

eg*rläu{€+ung€b€+i€h+

Anpassung nach öff. Auflage: Streichung
des Artikels. $ 309 PBG regelt
abschliessend, wofür eine bauliche
Bewilligung erforderlich ist. lm Rahmen der
geplanten Anpassung der gesetzlichen
Grundlagen im Bereich der
klimaangepassten Siedlungsentwicklung
soll $ 309 PBG mit dem Zusatz ergänzt
werden, dass wesentliche Veränderungen
der Umgebungsgestaltung einer
Bewilligungspfl icht unterliegen. Die
Bewilligungspflicht für den Abbruch von
Gebäuden in Kernzonen ergibt sich bereits
aus $ 309 Abs. 1 lit. c PBG.

Präzisierung der Formulierung u.a. infolge
Streichung von Absatz '1.

Atuj+ Art. {?-15 Abbrüche t{€flovati€n€+

gepfla€zs€g/Bacs-

be€{and-l{€+r-u{1d
ErsatzpS€n=ung€"

C€|l#illigungsBei6h+

für Abbrtehe

edsbild
Anforderungen an
Abbrüche

lDerAbbruch von Gebäuden und
Gebäudeteilen sowie von baulichen
Bestandteilen der Umgebungsgestaltung
bedarf einer Bewilligung.

2 Es darf kein Zustand entstehen, der das
Ortsbild beeinträchtigt.

Ortsbild
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Meldepflicht ftlr
Aussen-
renovatiohen

e Aussenrenovationen slnd der Abteilung
Planen und Bauen vorgängig zu metden.

Me€epgieF't4F
Aü€€€n-
fen€Yalienon

B. Zentrumszone

Art. 1&176 Grundmasse

GrundsaE

wenn der Gebiebcharakter und
benachbarte Schutsobjekte nicht negativ
b€einüächtigt werden oder wenn die
Erstellung eines baurechtlich bewilligrten
neuen Projekts, gesichert ist.

ln der Zentrumszone gelten folgende
Vorschriften:

5309 PBG regelt Bewilligungspf,icht.
Weitergehende Vorgaben sind nicht nötig,
möglich.

Einführung neuer Zentrumszone an der
Oberdorfstrasse sowie im Zentrum Au (vgl.
Erläuterungsbericht).

Anpassung nach öff. Auflage: Erhöhung
der max. zulässigen anrechenbaren
Dachgeschossen.

Anpassung nach öff. Auflage: Verzicht auf
die neue Bestimmung zur Verhinderung
von unattraktiven Wohnnutzungen in

z5

lil

5

+2

1

Zone

ES

Vollgeschosse max.

Anrechenbare
Dachgeschosse
max.

Anrechenbare
Untergeschosse
ehnelAleheftrtzueg
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* Die Grilnflächenziffer gilt auf Grundstücken ab einer
anrechenbaren Grundst{lcksgr6eeefläche von 500 m2.

Art. 1$17 Nutzweise

Untergeschossen (vgl. unten).

Verhinderung von unattraktiven
Wohnnutzungen in Untergeschossen.
Analog wie in Kemzonen und WG-Zonen.

Beschränkung der GFZ auf grössere
Grundstlicke, um Einschränkung der
Bebaubarkeit zu vermeiden (vgl.
Erläuterungsbericht).

Nutsweise analog WG-Zonen, Kemzonen
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Enrvähnung von Schulen und
Ausbildungsstätten nicht notwendig, da
ohnehin zulässig.

Bestimmungen zur Dachgestaltung
orientiert sich an Wohnzone (vgl.
Erläuterungsbericht)

Zulässigkeit von
Gewerbe

Art. 3St 8 Dachgestaltung

Einordnung

ln der Zentrumszone ist höchstens mässig
störendes Gewerbe zulässig. Sehulen+nd
@igt

i Dächer, insbesondere Dachaufrauten,
Dacheinschnitte und Dachf,ächenfenster,
sind so zu gestalten, dass sie sich
harmonisch ins Gebäudevolumen einfllgen
und gut in den ortsbaulichen Kontext
einordnen.

16.5 m

22m

3.5 m

20%

max.'

Traußeitige
Fassadenhöhe

Giebelseitige
Fassadenhöhe

Grundgrenzabstand
min.

Grtinf,ächemiffer
gemäss Art. 35 *
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Dachformen

Dachaubauten und
Dacheinschnitte

Dachflächenfenster

Arf.+l 19 Balkone und Erker

Grundsats

2 Auf Hauptgebäuden sind gemischte
Dachformen nicht zulässig.

3 Dachaufuauten und Dacheinschnitte sind
nur im ersten Dachgeschoss zulässig.
Dacheinschnitte sind bei der Berechnung
der zulässigen Länge von Dachaufbauten
mitsuzählen.

a lm aleiten Dachgeschoss sind nur
einzelne Dachflächenfenster von max. 03
1 m2 Glaslichtfläche cnd+ie.mar(+96.deF

zulässig.

Anpassung nach öff. Auflage: Lockerung
der neuen Vorschrift zu den
Dachflächenfenster.

Anpassung nach öff. Auflage: Balkone sind
giebelseitig auch im zweiten
Dachgeschoss zulässig.

r Balkone sind im ersten und zweiten
Dachgeschoss nur giebelseitig zulässig.

2 Balkone, Erker und ähnliche Bauteile
därien nur erstellt werden, wenn die
Trauflinie nicht durchbrochen wird. Erker
und ähnliche Bauteile müssen mind. 1.50 m
liber dem massgebenden Tenain liegen.
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Rechtskä ftige BZO Wädenswil

A. Wohnzonen

Art. 3 Grundmasse

Grundmasse

Entwurf BZO-Revision

A C. Wohnzonen, Wohn- und Gewerbezonen

A++J Art. 3!20 Grundmasse

Erläuterungen

Redaktionelle Ergänzung

Neue Zonensystematik aufgrund
Zusammenführung mit Schönenberg und
Hütten sowie Aufhebung des
anrechenbaren Untergeschosses (vgl.
Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage:
Wiedereinführung des anrechenbaren UG.
Entsprechende Anpassungen an der
Zonensystematik (vgl. Erläuterungsbericht)
Ausserdem Vermeidung von
Ausnützungserhöhung in den Schönenberg
gemäss Antrag Kanton in Vorprüfung.

Anpassung der Ausnützungsziffern
aufgrund Aufhebung des anrechenbaren
U ntergeschosses (vgl. Erläuterun gsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage: Anpassung
aufgrund Wiedereinführung des
anrechenbaren UG

Aufhebung des Zuschlags für Gewerbe
aufgrund Einführung von minimalen
Gewerbeanteilen (vgl. Erläuterungsbericht)

Redaktionelle Anpassung:
lärmvorbelastete Wohnzonen sind der ES
lll zugewiesen.
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Differenzierung in Grundmassen nicht
zweckmässig.

Anpassung aufgrund Aufhebung
anrechenbares UG (vgl.
Erläuterungsbericht)

Streichung des zweiten anrechenbaren

'bd$o"nr*ir

lln den einzelnen Zonen gelten folgende
Vorschriften:

Grundmasse I ln den einzelnen Zonen gelten folgende
Vorschriften:

W4l70o/o

70o/o

4

2

w3/55%

55o/o

il

3

2

wa40%

404/o

2

2

w2130%

30o/o

2

2

Zonen

Ausnützungsziffer

Zuschlag für
Gewerbe max
(Art.7)

Empfindlichkeits-
stufe

Vollgeschosse max.

Anrechenbare

w4l
74

lÄts

I
a5-

w4
170

A
oc

70

ilI
+l+

45
4

*+

tArS/

55
fi

w4
I

7Q-

W3

/55
%

55
%
7.9-

55

ltt
gr

34

?+

wzA
&

w3
g
60-

w2
EI
45

4S

6e

45

x
2

?1

w3
AJ

4+
%

w2
DI
40

+*

40

il

o

2

+

w2
cl
30

30
o/o

2

2+

w2
BI
30

%

30

2

w2
AI
25

25

%

2

WohnzZonen:

Ausnützungsziffer

Zs€€äl€gttF
Ceweräe-max'
(A*=+)

Empfindlichkeits-
stufe

Vollgeschosse max.

Anrechenbare
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sbdloenswit

Erläuterungen

Dachgeschosses in der Wohnzone (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage:
Wiedereinführung des zweiten
anrechenbaren Dachgeschosses.

Verzicht auf das anrechenbare
Untergeschoss in den bisherig en W2 40o/o,

W3 55% und W4 70% (vgl.
Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage: Anpassung
aufgrund Wiedereinführung des
anrechenbaren UG

Regelung neu unter Art. 52 nBZO

Anpassung Begriffe an IVHB bzw. PBG
und ABV: Giebelseitige und traufseitige
Fassadenhöhe anstelle Gebäude- und
Firsthöhe sowie an neue Zonensystematik
(vgl. Erläuterungsbericht). Die gewählte
giebelseitige Fassadenhöhe entspricht ca.
einer Firsthöhe nach bisherigem Recht von
5.5 m in allen Zonen.
Anpassung nach öff. Auflage: Anpassung
Zonensystematik und Höhen wegen
Wiedereinführung des anrechenbaren UG

Differenzierung der Gebäudelänge je nach
Ortsteil aufgrund Zusammenführung mit
Schönenberg und Hütten; Keine
Differenzierung der Gebäudelänge mit oder
ohne geschlossene Bebauung. Es gilt die
zonengemässe Gesamtlänge. Angleichung
an Gesamtlänge gemäss geschlossener
Überbauung in Wädenswil

1

2

13.5 m

6.5 m

50m

1

1

10.5 m

6.5 m

40m

1

,|

7.5 m

5.5 m

30 m'*

7.5 m

5.5 m

30m

Dachgeschosse
max.

Anrechenbare
Untergeschosse
max.

Zusätzlich mögliche
Vollgeschosse bei
Arealüberbauung
(Art. 25)

Gebäudehöhe bei
Normalbebauung
max.

Firsthöhe max.

Gebäudelänge max

2

+
0
1

?

ß
5-m
+5
m
13.
5m

6=5

R

A-
5-F

19

m

5S

R
60

m

2

+
U

1

+

1€,
5-m
4
m

10.
5m

ffi
F

13=

5-*

16

m

4g
m
50
m

.F

e
1

+

7=5

R
9-m

7.5
m

ÄE

P

14=

5-m

13
m

Wä

den
swil
:

3S
m

40

m

o

1

9-m

7.5
m

1+
5-#

IJ

m

wä
den
swil

40
m

2

0

t5
R
6-m

7.5
m

#
R

1+
5-m

13

m

Wä

den

swil

30
m

2

0

6m

11.
5m
20
m

2

I

7-5
m

12

m

25

m

Dachgeschosse
max.

Anrechenbare
Untergeschosse
max.

Zu€äEli€h-mögti€äe
Vettg€€€äoe€€+ei
Ar€ati+b€rbas$g
(A*=25)

Gebäud€höhe
Traufseitige
Fassadenhöhe bei
Normalbebauung
max.

Firsthöhe max-

Giebelseitige
Fassadenhöhe bei
Normalbebauung
max.

Gebäudelänge max
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sd o"nr*ir

*ln Unter- und Dachgeschossen, die nicht
ein Vollgeschoss ersetzen, dürfen die
Nutzflächen im Sinne von $ 255 Abs. 1

PBG zusammengerechnet max. die Hälfte
der in den Vollgeschossen zulässigen
Nutzflächen betragen.

@
@

@äesigo+
Nstzfläohen+€tFag€n=
*ln Unter- und Dachgeschossen, die nicht
ein Vollgeschoss ersetzen, dürfen die
Nutzflächen im Sinne von g 255 Abs. 42
PBG zusammengerechnet max. die Hälfte
der in den Vollgeschossen zulässigen

Erläuterungen

Keine Differenzierung der Gebäudelänge
mit oder ohne geschlossene Bebauung. Es
gilt die zonengemässe Gesamtlänge (siehe
Art.41 nBZO)

Aufhebung der Unterscheidung zwischen
kleinem und grossem Grenzabstand.
Harmonisierung des Grenzabstands auf
5 m in allen Wohnzonen mit Ausnahme der
W2 I 30 % (vgl. Erläuterungsbericht).

Einführung einer Grünflächenziffer (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage: Reduktion
der Grünflächenzitler in den zwei- und
dreigeschossigen Wohnzonen.

Einführung eines minimalen Anteils an
ökologischer Ausgleichsfl äche (vgl.
Erläuterungsbericht).

Artikel aufgrund neuer Zonensystematik
irrelevant
Anpassung nach öff. Auflage:
Wiedereinführung des bestehenden
Artikels aufgrund der angepassten
Zonensystematik (Wiedereinführung des
anrechenbaren UG)
Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Redaktionelle
Anpassung

60m

6m

12m

50m

5m

10m

40m

4m

8m

30m

4m

8m

Gesamtlänge bei
geschlossener
Überbauung bzw
Grenzbau max.

Grundgrenz-
abstand klein min.

Grundgrenzabstand
gross min.

6S

F

6-m
5m

12
F

40

25
Yo

5S
m

5m

1S
m

40

To

25
Yo

Hüt-
ten:
25
m

4S

m

4-p.
5m
g-m

30

15
o/o

Sch
öne
n-
ber
g:

25

m

5m

s
30

15

%

Sch
öne
nbe
rg
und
Hüt-
ten:
20
m

3e
F

4m

g+

*
30
/o

15
o/o

4m

30

15

To

5m

30

/o

15

eesam$ange+ei
g€€€hb€'€€n€r

Überbaüsng+z*
€+enzba+max=

Grundgrenz-
abstand kleie min

e+unegr€+zab€tanC
gr€€€-min?

Grünflächenziffer
gemäss Art. 35

Ökologischer
Ausgleich gemäss
Art. 36
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s{*io"nr*ir

** lm Quartierplan-Gebiet Mühlebach-
Baumgarten gilt eine max. Gebäudelänge
von 20 m.

Nutzflächen betragen.

@
ven-24-m=

Erläuterungen

Es handelt sich um eine privatrechtliche
Bestimmung, die einst in die BZO
aufgenommen wurde. Streichung, da keine
privatrechtlichen Bestimmungen in der
BZO abgebildet werden sollen.

Erhöhung AZ aufgrund Aufhebung des
Ausnützungsbonus für Gewerbe bzw.
Einführung minimaler Nichtwohnanteile
(vgl. Erläuterun gsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage: Ergänzung
WG3A 45 % zur Vermeidung starker
Ausnützungserhöhung in Schönenberg

Aufhebung Ausnützungsbonus für
Gewerbe aufgrund Einführung minimaler
Nichtwohnanteile.

Streichung des zweiten anrechenbaren
Dachgeschosses in der Wohn- und
Gewerbezone (vgl. Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage:
Wiedereinführung des zweiten
anrechenbaren Dachgeschosses.

Verhinderung von unattraktiven
Wohnnutzungen in Untergeschossen.
Analog heutige Bestimmung in Kernzonen
Anpassung nach öff. Auflage: Verzicht auf
die neue Bestimmung.

wG5/85%

85%

'15%

ilt

5

2

1

1

wc4t70%

7Oo/o

1SYo

4

2

1

2

wG3/ss%

55o/o

1so/a

3

2

1

Zonen:

Ausnützungsziffer

Zuschlag für
Gewerbe max
(Art.7)

Empfindlichkeits-
stufe

Vollgeschosse max.

Anrechenbare
Dachgeschosse
max.

Anrechenbare
Untergeschosse
max.

Zusätzlich mögliche
Vollgeschosse bei
Arealüberbauung

WGs /
85-96

100 %

c5%
100 To

+*

ilt

5

z
+2

,|

+

wG4 I
6590
85%

7M
85 o/o

4&

4

?
+2

1

2

WG3B /
#-%
70%

5*
70 o/o

1&

ilt

3

?
+2

'l

+

WG3A /
45%

45 o/o

3

2

1

Wohn- und
Gewerbezonen:

Ausnützungsziffer

ZuseltagJür
Ce*rerbe-max,
(A*+
Empfindlichkeits-
stufe

Vollgeschosse max.

Anrechenbare
Dachgeschosse
max-

Anrechenbare
Untergeschosse
shfi€+l€h€n{+zu€g
max. !

ZueätE i€h-mögti€he
Veltg€€€hes€€-be+
Ar€aliberbausng

Regelung neu unterArt. 52nBZO
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sb(*aoens*it

Erläuterungen

Anpassung Begriffe an IVHB bzw. PBG
und ABV: Giebelseitige und traufseitige
Fassadenhöhe anstelle Gebäude- und
Firsthöhe. Die giebelseitige Fassadenhöhe
ist so gesetzt, dass die Firsthöhe nach
bisherigem Recht ca. 5.5 m in allen Zonen
beträgt (vgl. Erläuterungsbericht).

Keine Differenzierung der Gebäudelänge
mit oder ohne geschlossene Bebauung. Es
gilt die zonengemässe Gebäudelänge
(siehe Art. 41 nBZO) (vgl.
Erläuterungsbericht).

Aufhebung der Harmonisierung des
Unterscheidung Grenzabstands auf
zwischen kleinem 5 m in allen WG-
und grossem Zonen (vgl.
Grenzabstand. Erläuterungsbericht)

Einführung einer Grünflächenziffer (vgl.
Erläuterungsbericht), Differenzierung nach
Nichtwohnanteil

Einführung eines minimalen Anteils an
ökologischer Ausgleichsfläche (vgl.

16.5 m

6.5 m

60m

nicht be-
schränkt

7m

14m

'13.5 m

6.5 m

50m

60m

6m

12m

10.5 m

6.5 m

40m

50m

5m

't0 m

(Art. 26)

Gebäudehöhe bei
Normalbebauung
max.

Firsthöhe max.

Gebäudelänge max.

Gesamtlänge bei
geschlossener
Überbauung bzw.
Grenzbau max.

Grundgrenz-
abstand klein min

Grundgrenz-
abstand gross min

'16.5 m

k

22m

60m

aieät+e-
€€hrrirtrkt

7-&
5m

14-+.

40 %o

15 o/o

25 To

13.5 m

C-5-m

19m

50m

eO-m

6-m
5m

{+-m

40 o/o

15 Yo

25 o/o

10.5 m

*5+

16m

40m

50-m

5m

m-s

40 o/o

15 o/o

25 o/o

10.5 m

16m

40m

5m

4O o/o

15%

25%

ec-:e
Gebä{rdekthe
Traufseitige
Fassadenhöhe bei
Normalbebauung
max.

FiFc+h€h€-fiax-

Giebelseitige
Fassadenhöhe bei
Normalbebauung
max.

Gebäudelänge max.

C€€amtläng*e+
g€€€hle€€€seF
Überbauun€-b=\rJ=
C+enzbau-nax=

Grundgrenz-
abstand kl,ein min.

g+sndgr€e=-

abs+afld€r€€€-fünr

Grünflächenziffer
gemäss Art. 35 bei
Nichtwohnanteil
< 80 % gemäss Art.
47

Grünflächenziffer
gemäss Art. 35 bei
Nichtwohnanteil
> 80 % gemäss Art.
47

Ökologischer
Ausgleich gemäss
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2ln den ZonenW2l3}o/o undW2t4}o/o
erhöht sich die AusnäEungsziffer um 5
Prozentpunkte, sofern:
bei bestehenden Gebäuden zusäElicher,
behindertengerechter Wohnraum mit
separatem, behindertengerechtem Zugang
geschaffen wird.
bei Neubauten pro 500 m2 anrechenbare
Grundstücksfl äche mindestens eine
behindertengerechte Wohnung mit
separatem behindertengerechtem Zugang
geschaffen wird.

keinelAl€hnnutzungen+uläsoig-

1n den Zenen Wg30% snd

@
Pre*entgsn*tqseler+,

@

C€€€ha#e+*iC"

Mine
@
g€e6hafbn+vir*

2 ln den folgenden Zonen erhöht sich der
Grundgrenzabstand bei Überschreitung der
Fassadenlängen gemäss nachfolgender
Tabelle ven+eh+al+14-m um Cie-l{älfte
ein Drittel der Mehrlänge, jedoch höchstens
auf die folgenden Höchstmasse:

Erläuterungsbericht), Differenzierung nach
Nichtwohnanteil

Verhinderung von unattraktiven
WohnnuEungen in U ntergeschossen.
Analog heutige Bestimmung in Kernzonen
Anpassung nach öff. Auflage: Verzicht auf
die neue Bestimmung.

Streichung der zusäElichen Ausnätzung
bei Realisierung von
behindertengerechtem Wohnraum, es
gelten die geseElichen Bestimmungen

Einführung eines Mehrlängenzuschlags für
W- und WG-Zonen. Gegenllber Strassen-
Wegabstand und Verkehrsbaulinien gilt der
Mehrlängenzuschlag nicht, da es sich
dabei um Berechtigungslinien handelt (vgl.
Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage: Der

Mehrlängen-
zuschlag

15 o/o15 o/o15 o/o15 o/o

Art. 36 bei
Nichtwohnanteil
< 80 % gemäss Art.
47

Ökologischer
Ausgleich gemäss
Art.36 bei
Nichtwohnanteil
> 80 % gemäss Art.
47

29



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Art.4 Bauwelse

Grundgrenzabstand erhöht sich um ein
Drittel, anstatt um die Hä1fte, der
Mehrlänge.

Anpassung nach öff. Auflage:
Differenzierung ab wann der
Mehrlängenzuschlag angewendet wird.
Präzisierung, dass sich das Höchstmass
auf die Summe des Grundgrenzabstands
und des Mehrlängenzuschlags bezieht.
Reduktion des Gebäudeabstands, ab dem
Fassadenlängen von zwei Hauptgebäuden
zusammengerechnet werden.

Sichtbarkeit von
Untergeschossen

Nicht anrechenbare Untergeschosse
dtlrfen höchstens bis zur Hälfte der

Bei der Berechnung der frr den
Mehrlängenzuschlag massgeblichen
Fassadenlänge werden Fassadenlängen
von Hauptgebäuden, deren
Gebäudeabstand 4e 7 m untercchreitet,
zusammengerechnet,
Bei Arealliberbauungen und
Gestaltungsplänen kommt der
Mehrlängenzuschlag nicht zur Anwendung.

l,rt'44n.4321 Bauwelse

Sichtbarkeitvon NichtanrechenbareUntergeschossed{lrfen
Untergeschossen höchstens bis zur Hälfte der jeweiligen

*("*""*,0

Höchstma
ss
Grundgren
zabstand +

Mehrlänge
nzuschlag

8m

10m

10m

10m

Fassadenlän
ge

20m

25m

30m

30m

Zone

rA&w2B,
w2c

$ßÄ#€q
lqHilAtsW2A,
w2D,W2E,
WG3A, WG3B

tAI4 W3, l#5
w4

WG4,WGs
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Rechtskrä ftige BZO Wädenswil

jeweiligen Fassadenfl äche sichtbar sein

Art. 5 Nutzweise

Entwurf BZO-Revision

Fassadenfläche sichtbar sein.

Aft-g Art. 24 22 Nutzweise

Erläuterungen

Redaktionelle Anpassung. Die Zulässigkeit
von Quartiergaststätten muss nicht explizit
erwähnt werden. Solange es sich um
Gewerbe handelt, das die entsprechenden
Belastungsgrenzwerte gemäss LSV
einhält, sind Gaststätten in der Wohnzone
zulässig.

Ergänzung und Präzisierung der Nutzweise
in den WG-Zonen
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Erwähnung von Schulen und
Ausbildungsstätten nicht notwendig, da
ohnehin zulässig.

Präzisierung der Vorschrift. ln den
lärmvorbelasteten Gebieten gilt ES lll, was
i.d.R. mässig störenden Betrieben
entspricht.
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Vorschrift nicht notwendig gemäss Hinweis
aus Vorprüfung.

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Nach $ 48 Abs.
3 PBG dürfen Gestaltungsplanpflichten nur
bezeichnet werden, wenn ein wesentliches
öffentliches lnteresse besteht. Der Passus
<Terrassenhäuser sind nur unter der
Voraussetzung der Vorlage eines privaten
Gestaltungsplans gestattet)) ist somit nicht
genehmigungsfähig.

*{*;o"nr*ir

Zulässigkeit von
Gewerbe

Art. 6 Terrassenhäuser

Grundmasse

1ln allen Wohnzonen ist nicht störendes
Gewerbe zulässig. Quartiergaststätten
sind zulässig, sofern keine
unverhältnismässigen lmmissionen
entstehen.

2Lärmvorbelastete Gebiete sind im
Zonenplan speziell bezeichnet.

Terrassenhäuser sind nur unter der
Voraussetzung der Vorlage eines privaten
Gestaltun gsplans gestattet. Solche
Gestaltungspläne bedLirfen nur der
Zustimmung des Stadtrats, sofern folgende
Anforderun gen erfrillt werden.
Für Terrassenhäuser gilt die offene
Überbauung.
Es sind maximal vier Geschosse mit

Zulässigkeit von
Gewerbe

Arf$ Art. 2$23 Terrassenhäuser

Grundmasse

I ln alle* den Wohnzonen ist höchstens
nicht störendes Gewerbe zulässig.

@issiene+
entc+€h€f,:

2ln den Wohn- und Gewerbezonen ist
höchstens mässig störendes Gewerbe
zulässig.@
sind-e{+ässig-Es gelten die minimalen
Nichtwohnanteile gemäss Aft. 47.

!ln lärmvorbelasteten Gebieten mit

@
tärmverbelastete Gebiete sind im
@

Terrassenhäuser sin*nur unter der

@Sel€he
@

@
@
Überbaüs€g-
ffi
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Räumen, welche dem dauernden
Aufenthalt von Menschen dienen sowie
zusätzlich ein nicht anrechenbares
Untergeschoss zulässig.
Über dem gestalteten Boden dürfen
senkrecht übereinander maximal zwei
Geschossstufen sowie ein nicht
anrechenbares Untergeschoss in
Erscheinung treten.
Es gilt die zonengemässe
Gebäudelängenbeschränkung. ln der
Wohnzone W4l70o/o und in der Wohnzone
mit Gewerbe WG4l70o/o gilt eine
Gebäudelänge von maximal 40 m.
Es gelten die besonders hohen
Anforderungen gemäss S 71 PBG.

Art.7 Wohnzonen mit Gewerbe (WG3/55%, WG4l70o/o,
wc5/85%)

Zulässigkeit von lln den Wohnzonen mit Gewerbe
Gewerbe (WG3/55o/o, WG4l70o/o, WG5/857o) gelten

zusätzlich zur Grundordnung gemäss Art.
3 folgende Bestimmungen:
Es sind höchstens mässig störende
Betriebe gestattet. Es sind insbesondere

Enfwurf BZO-Revision

@
Mienea-sewie
ffi
Unterges€hge€-zCit€€ig-

@
@ri
M
@in
Ers€hoinsng+reten-
Für Terrassenhäuser gilt die offene
Überbauung. Es sind maximal vier
Geschosse mit Räumen, welche dem
dauernden Aufenthalt von Menschen
dienen sowie zusätzlich ein nicht
anrechenbares Untergeschoss zulässig.
Über dem gestalteten Boden dürfen
senkrecht übereinander maximal zwei
Geschossstufen sowie ein nicht
anrechenbares Untergeschoss in
Erscheinung treten.
Es gilt die zonengemässe
Gebäudelängenbeschränkung. ln dern
Wohnzonen W4l70 %W3 / 55 % und
W5 / 85 o/qw4 I 70 % und in d€r-lAl,ehn=€ne
mil€ewerbe149#79% den Wohn- und
Gewerbezonen WG4 / 85 % und
WGS / 100 % gilt eine Gebäudelänge von
maximal 40 m.
Es gelten die besonders hohen
Anforderungen gemäss S 71 PBG.

@(WG3/55%;WGIU7e7or
rArc5l85%)

Zufissigkei++e+ +ln den Wehnzenen mi
Ger,ve+be

folgenC€€€stirnrns€gen"

@

Erläuterungen

Detaillierte Bestimmung nicht nötig, da im
Rahmen von Gestaltungspläne die
besonders gute Gestaltung geprüft wird.

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Aufgrund der
Aufhebung der Gestaltungsplanpflicht für
Terrassenhäuser werden die bisherigen
gestalterischen Vorschriften für
Terrassenhäuser wieder eingeführt.

Anpassung an neue Zonensystematik,
Terrassenhäuser sollen, wie bisher auf
max. 40 m Gebäudelänge beschränkt
bleiben.

lntegriert in Ar1.22 Abs. 2 nBZO

s{*to"nr*ir
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ArJs+CEr€gs-
beng'9+ilr
Gewerbe

Abs+andsred{l+ies
fil+€e*erbe

Gresser
e+unegre€zab€+anC

Versiekerung-s€d.
Bes€ha+tu€g.

'o{*;o"nr*r

Ausnützungs-
bonus für
Gewerbe

Abstandsreduktion
für Gewerbe

Grosser
Grundgrenzabstand

Kleiner
Grundgrenzabstand

Art. 8 Messweise der Grundgrenzabstände

auch Schulen und Ausbildungsstätten
zulässig.

2Für dauernd gewerblich genutzte
Gebäudeteile erhöht sich die
Ausnützungsziffer um 15% gemäss Art. 3.

3Für ausschliesslich gewerblich genutzte
Gebäudeteile im Erdgeschoss bzw. bis zu
4 m Gebäudehöhe, reduziert sich der
Grenzabstand aul 4 m.

lDer grosse Grundgrenzabstand ist
gegenüber der stärker nach Süden
gerichteten Gebäudelängsseite
einzuhalten.

2Der kleine Grundgrenzabstand gilt
gegenüber den übrigen Gebäudeseiten.

@
zgläs€ig

sFtr dauernd gewe-b

Mie

3@

@
€+e+zab€{and-€uf4-m:

+Der gresse Grundgrc

@
@
eiezgh€lten=

2-Ve'plätze sewie Ab

@

Erläuterungen

Aufhebung Ausnützungsbonus für
Gewerbe aufgrund Einführung minimaler
Nichtwohnanteile (vgl.
Erläuterungsbericht).

Aufhebung Abstandsreduktion aufgrund
genereller Harmonisierung und Reduktion
der Grenzabstände in den WG-Zonen

Aufhebung der Unterscheidung zwischen
kleinem und grossen Grenzabstand. Neu
gilt ein allseitiger Grenzabstand (vgl.
Erläuterungsbericht).

Redaktionelle Anpassung

Reduktion auf ein Drittel, um Erhalt der
grünen Vorzonen zu gewährleisten, dafür
Streichung der Vorgabe von max. Hälfte
versiegelt. Vorschrift gilt <in der Regel>,
um gebietsspezifische Anwendung zu
ermöglichen (2. B. Abweichung in den
dichteren, urbaneren Wohnzonen).
Anpassung nach öff. Auflage: Erhöhung
auf die Hälfte.

Neue Vorschrift in Wohnzonen zum Erhalt
der Durchgrünung und Reduktion der
Hitzebelastung

Art. 9 Gestaltung von Vorgärten

Grundsatz Längs Strassen dürfen in der Regel
höchstens zwei Drittel der
Strassenanstosslänge für Parkplätze,
Vorplätze und Hauszugänge venrendet
werden, davon maximal die Hälfte
versiegelt.

Klein€F 3@
e+unOg+en*abskna @

A+t S Art.46 24 Gestaltung von Ve-gärten Vorzonen

Grundsatz 1 Entlang von tängs-Strassen d{+{e*darf in
der Regel höchstens 

=rvei Brittel ein Driltel
die Hälfte der Strassenanstosslänge für
Parkplätze, Vorplätze und Hauszugänge
venivendet werden.;daven-maximaldie
eäfre-versieg€l+
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Art. 9a Dachflächenfenster

@
Verkehrseieherheit erlaubt mit Bäumen

@
A;rt.3il25 Spiel-, Ruhe- und Gartenflächen

Mindestfläche Bei Mehrfamilienhäusem sind an
geeigneter Lage Spiel-, Ruhe- oder
Gartenflächen im Ausmass von mindestens
20 o/o der zum Wohnen anrechenbaren
Geschossfl äche herzurichten.

A#Sa Da€hflä€henfon€teß Art. 3T26 Dachgestaltung

Einordnung I Dächer, insbesondere Dachaufbauten,
Dacheinschnitte und Dachflächenfenster,
sind so zu gestalten, dass sie sich
harmonisch in das Gebäudevolumen
einfilgen und sich gut in den ortsbaulichen
Kontext einordnen.

Dachformen 2 Auf Hauptgebäuden sind gemischte
Dachformen nicht zulässig.

Anpassung nach öff. Auflage: Bestimmung
nicht zulässig gemäss Hinweis Vorprüfung

Verschoben, vormals Art. 31 BZO
(ergänzende Bauvorschriften). Die
Vorschrift galt bisher in allen Zonen. Sie ist
nur in den Wohnzonen relevant.

Neue allgemeine Einordnungsbestimmung

Neue Bestimmung zur Vermeidung von
Mischfomen wie z. B. Tonnendach mit
Satteldach (vgl. Erläuterungsbericht)

Ergänzt aufgrund Zusammenführung mit
Schönenberg und Hütten. Gemäss
bestehenden BZOs sind bereits heute
i.d.R. nur Schrägdächer zulässig.

Diese Regelung ergibt sich in heute in
Wädenswil implizit aus Art.9a BZO.

Aus Art. 9a BZO ergibt sich bereits heute
implizit, dass Dacheinschnitte nur im

sd(*io"n"'rt

Dachformen in
Schönenberg und
Hütten

Dachaubauten

3 ln Schönenberg und Hütten sind auf
Hauptgebäuden Schrägdächer mit
ortsliblicher Gestaltung vozusehen.
Abweichungen sind zulässig, wenn damit
eine bessere Einordnung ins Ortsbild
gewährleistet werden kann.

l Dachaufrauten sind nur im ersten
Dachgeschoss zulässig.

s Dacheinschnitte sind nur im ersten
Dachgeschoss zulässig. Dacheinschnitte

Dacheinschnitte
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lm zweiten Dachgeschoss sind nur
einzelne Dachflächenfenster bis max. 0.3
m2 Glaslichtfläche und unter der
Voraussetzung einer guten Einordnung
gestattet.

Dachflächenfenster

& D. lndustrie- und Gewerbezone

Ar*Je Art. 39-27 Grundmasse

Grundsatz

sind bei der Berechnung der zulässigen
Länge von Dachaufbauten mitzuzählen.

6 lm zweiten Dachgeschoss sind nur
einz€+Fe€ inzeln e Dachfl ächenfenster von
bi+max. 0=3 1 m2 Glaslichtfläche snd sater

S€s+attet@
BeCen{läehe zulässig.

ln denr lndustrie- und Gewerbezonec
gelten folgende Vorschriften:

stadt

Erläuterungen

ersten Dachgeschoss zulässig sind. Dies
wird neu explizit festgehalten.

Einschränkung der zulässigen Fenster im
zweiten (nicht anrechenbaren)
Dachgeschoss aufgrund der Streichung
des zweiten anrechenbaren
Dachgeschosses.
Anpassung nach öff. Auflage: Lockerung
der Vorschrift zu den Dachflächenfenster.

Neue Zonenbezeichnungen

Neue Zonenbezeichnungen, Aufhebung
der lB und GB aufgrund Um-/ Aufzonungen
(vgl. Erläuterungsbericht)
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Beibehaltung der lB (nur für Gebiet
Tiefenhof) und entsprechende neue
Zonenbezeichnung (lGB zu IGC).

Erhöhung der Baumassenziffer in lA (vgl.
Erläuterungsbericht)

J*io"n"*ir

Dachflächen-
fenster

B. Industrie- und Gewerbezone

Art. 10 Grundmasse

Grundsatz ln den lndustrie- und Gewerbezonen
gelten folgende Vorschriften:

Gewerbezone

GB

2.5

m3lmz

40o/o

GA

4.O

m3/m2

50Yo

lndustriezone

tc

5.0
m3/

m2

60

IB

6.0
m3/m2

600/"

IA

6.0
m3/m2

60To

Zonen

Baumassenziffer
max.

Überbauungsziffer
max.

lndustrie- und Gewerbezone

GA

2-5
m3h?

4&

GA
IGB
rGc

4.O

m3/m2

50 o/o

tg

s
m3/.ma

60%

IB
IGB

6.0
m3/m2

60%

IA
IGA

m
m3h?
8.0

m3/m2

60%

Zonen

Baumassenziffer
max.

Überbauungsziffer
max.
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Art. ll Nutzweise

lmmissionsmass 1ln den Gewerbezonen sind stark störende
Betriebe nicht zulässig.

Entwurf BZO-Revision

A+*,{-+ Art. 3&28 Nutzweise

lmmiseiensnass
Nutzweise generell

tbdfto"nrwr

1

eet+ieUe-nien*uEssig ln der IGA sind
stark störende Betriebe zulässig. ln der IGB
und IGBC sind höchstens mässig störende
Betriebe zulässig. Wohnnutzungen und

Erläuterungen

Anpassung Begriffe an IVHB bzw. PBG
und ABV: Gesamthöhe anstelle
Gebäudehöhe. Gebäudehöhe für
Flachdächer entspricht neu Gesamthöhe.
Gebäude in der lG-Zonen weisen heute
meistens Flachdächer auf, entsprechend
gilt neu jene Gesamthöhe, welche die
meisten Gebäude in der lG-Zone heute
aufweisen.

Siehe oben. Gebäude in der lG-Zonen
weisen heute meistens Flachdächer.
Entsprechend wird neu die Gesamthöhe
gewählt. Es gilt die effektive Gesamthöhe,
das heisst, die Gesamthöhe, die ein
gebautes Gebäude tatsächlich aufweist
und nicht die max. zulässige Gesamthöhe.

Einführung Grünflächenziffer in lG-Zone
(vgl. Erläuterun gsbericht)

Einführung eines minimalen Anteils an
ökologischer Ausgleichsfl äche (vgl.
Erläuterungsbericht).

Präzisierung der Nutzungsbestimmungen
in den lG-Zonen, keine materiellen
Anpassungen.
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Siehe oben. Beibehaltung der lB und

ilt

9m

12m

6m

lil

10m

15m

6m

IV

't2
m

13.
5m

112 der
Gebäudehöhe,

iedoch mind. 3.5 m

IV

16m

18m

IV

2Om

22m

Empfindlichkeits-
stufe

Gebäudehöhe bei
Schrägdächern
max.

Gebäudehöhe bei
Flachdächern max.

Grundgrenzabstand
min.

Ht

S*

12+.

6-m

4e-m

+5-R

15m

6m

15 o/o

15%

tv

+2+

{i}-S-m

13-5-*

1t2
d€F

Gebä+
d€hrth
q
iede€h
min+
3€-m

wilt

4+m

18 rn

18m

1t2

der
Gehri'r+

d€,höh

+,.

effekti
ven
Gesa
mthöh
e,

iedoch
mind.
3.5 m

15 o/o

15%

IV

?s-m

4+

22m

1t2

der
eeb.ir+
d€höh
e
effekti
ven
Gesa
mthöh
e,

ledoch
mind.
3.5 m

15%

15 o/o

Empfindlichkeits-
stufe

Gebäsdehöhe-bei
S€h+ägdä€ä€re
m€x?

Gebäudehöhe+ei
F+a€hCä€h€+n-1e€x:

Gesamthöhe

Grundgrenz-
abstand min.

Grünflächenziffer
gemäss Art. 35

Ökologischer
Ausgleich gemäss
Art. 36
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Handels- und
Dienstleistungsbetri
ebe

Verkaufsgeschäfte
im Gebiet Au

Verkaufsgeschäfte
in den übrigen
Gebieten der lGA,
IGB und IGC

tbd-/*to"nr*ir

Handels- und
Dienstleistungsbeki
ebe

2Handels- und Dienstleistungsbetriebe sind
in allen lndustrie- und Gewerbezonen
zulässig. Verkaufsgeschäfte des
Detailhandels oder Zusammenfassungen
von solchen jedoch nur bis max. 1'000 m2
Verkaufsfläche pro Objekt. Letzteren sind
Freizeit- und Unterhaltungsbetriebe (wie
z.B. Discos, Dancings, Multiplexkinos)
gleichgestellt, die einen vergleichbaren
Publikumsverkehr auslösen, wie
Verkaufsgeschäfte. Als Verkaufsfl ächen
werden die in $ 3 Abs. 3 der Besonderen
Bauverordnung ll umschriebenen Flächen
angerechnet.

wohnähnliche Nutzungen (Hotel, Kita,
Pflegeheime und dergleichen) sind mit
Ausnahme von Wohnungen für
standortgebundene Betriebsangehörige
nicht zulässig.

2 Handels- und Dienstleistungsbetriebe sind
in allen lndustrie- und Gewerbezonen
grundsätzlich zulässig. Verkaufsg€€€häfte
Ces€etail!+aadels+der

@
@

ie
@
@

@

3ln der IGC im Gebiet Au sind Verkaufs-
und Ausstellungsflächen von
Verkaufsgeschäften des Detailhandels oder
Zusammenfassungen von solchen auf max.
1'000 m2 pro Objekt begrenzt.

a ln den übrigen Gebieten der lGA, IGB und
IGC dürfen Fabrikläden,
Ausstellungsräume sowie übrige
betriebsnotwendige
Verkaufsflächengesehäfte von vor Ort
produzierenden oder tätigen Betrieben
gesamthaft pro Betrieb nicht mehr als einen
Drittel der jeweils realisierten oberirdischen
Geschossfläche pro Gebäude betragen.
Übrige Verkaufsgeschäfte sind bis zu einer
maximalen Verkaufsfläche von 150 m2

Erläuterungen

entsprechende neue Zonenbezeichnung
(lGB und IGC).

Anpassung der Regelung zu
Verkaufsgeschäften, neu in separatem
Absatz (vgl. Erläuterungsbericht)

Begrenzung der Verkaufsflächen in den
lndustrie- und Gewerbezonen mit
Ausnahme der IGC in der Au (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Siehe oben. Beibehaltung der lB und
entsprechende neue Zonenbezeichnun g

(lGB und IGC).

Begrenzung der Verkaufsflächen in den
lndustrie- und Gewerbezonen mit
Ausnahme der IGC in der Au. Ausnahme
für Läden, die aufgrund der Waren, die sie
anbieten, deutlich mehr PlaE brauchen
(vgl. Erläuterun gsbericht).
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Siehe oben. Beibehaltung der lB und
entsprechende neue Zonenbezeichnung
(lGB und IGC).
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Art. 12 Besondere Bestimmungen für Bepflanzungen

GrundsaE

3Für vorlibergehend angestellte,
betriebszugehörige Personen sind im
Rahmen der geltenden Zonenvorschriften
provisorische Gemeinschaftsunterktinfte
zulässig.

Zur Sicherstellung einer angemessenen
Neu- bzw. ErsaEpflanzung ist pro 150 m2

nicht überbauter Fläche mindestens ein
Baum oder hoher Strauch zu pflanzen.

Gegentiber angrenzenden Wohnzonen gilt
ein Grenzabstand von mindestens 10 m,
wobei Zonengrenzen wie
Grundstücksgrenzen wirken.

zulässig. Verkaufs- und
Ausstellungsfl ächen von
Verkaufsgeschäften lä<len mit sperrigem
Warenangebot oder Zusammenfassungen
von solchen sind au€h+beFl5g-m2
mögrlieFauf max. 1'000 m2 pro Objekt
begrenzt.@
@

Previsedsehe
€emdn-
€€h€Ss{rntgFkt nfte

pFevi€€;iffi
esläe€ig'

Cnrndeag @

niffiie
@

A*Jg Art. 3+29 Rücksicht auf angrenzende Wohnzonen

@iF

Gegenilber angrenzenden Wohnzonen
sowie Wohn- und Gewerbezonen gilt ein
Grenzabstand von mindestens 10 m, wobei
Zonengrenzen wie Grundstücksgrenzen
wirken.

Anpassung nach öffentlicher Auflage: Auch
Verkaufsgeschäfte mit sperrigem
Warenangebot sind begrenzt auf 1000 m2,
gemäss Entwurf öff. Auflage unbegrenzt.

Bestimmung nicht notwendig

Artikel verschoben in ergänzende
Bauvorschriften, Zusammenfaihrung mit
Art. 34 nBZO

Präzisierung

Provisorische
Gemein-
schaftsunterktinfte

Abstand von
Wohnzonen

Art. l3 Rücksicht auf angrenzende Wohnzonen

Abstand von
Wohnzonen
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D. Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen,
Erholungszonen

Arl.22 Zone für öffentliche Bauten und Antagen

Grundsatz rln der Zone Oe gelten die
kantonalrechtlichen Massvorschriften

Entwurf BZO-Revision

D- E. Zonen für öffentliche Bauten und Anlagen,
Erholungszonen, provisorische Weilerzone

Art 43 Art.€e 30 Zone für öffentliche Bauten und Anlagen

Grundsatz t ln der Zone Oe gelten die
kantonalrechtlichen Massvorschrift en.

Erläuterungen

Anpassung Begriffe an IVHB bzw. PBG
und ABV: ln ÖBA entspricht Gebäudehöhe
i.d.R. ungefähr der Gesamthöhe.
Präzisierung, dass effektive Höhe des
Gebäudes massgebend ist.

Einführung eines minimalen Anteils an
ökologischer Ausgleichsfläche (vgl.
Erläuterungsbericht).

Anpassung nach öff. Auflage: Die
Forderung nach einer (besonders)) guten
Einfügung ins Ortsbild geht über die
Gestaltungsanforderungen gemäss $ 238
Abs. 2 PBG hinaus und ist somit nicht
zulässig.

Vereinfachung und Klärung der
Bestimmung.

'bd-/*io"nr*r

Abstände gegen
Private

Empfindlichkeits-
stufe

Art.23 Erholungszonen

Einordnung

Empfindlichkeits-
stufe

2Gegenüber privaten
Nachbargrundstücken gilt ein
Grenzabstand von der Hälfte der
Gebäudehöhe, mindestens jedoch 5 m
gegenüber Wohnzonen und 3.5 m
gegenüber Kernzonen.

3Die in den einzelnen Teilgebieten
massgebliche Empfindlichkeitsstufe ist im
Zonenplan bezeichnet.

lZulässige Bauten und Anlagen müssen
sich besonders gut ins Orts- und
Landschaftsbild einfügen.

2ln den Erholungszonen besteht ein
einfaches Lärmschutzbedürf nis. Deshalb
gilt generell die Empfindlichkeitsstufe lll

Abstände gegen
Private

Empfindlichkeits-
stufe

Ökologischer
Ausgleich

Af+-23 Art.-33 31 Erholungszonen

Einordnung

Empfindlichkeits-
stufe

2 Gegenüber privaten Nachbargrundstücken
gilt ein Grenzabstand von der Hälfte der
€ekiud€höhe effektiven Gesamthöhe,
mindestens jedoch 5 m gegenüber
Wohnzonen und 3.5 m gegenüber
Kernzonen.

3 Die in den einzelnen Teilgebieten
massgebliche Empfindlichkeitsstufe ist im
Zonenplan bezeichnet.

a ln der Zone Oe sind mindestens 25 o/o der
anrechenbaren Grundstücksfläche im Sinne
des ökologischen Ausgleichs naturnah zu
gestalten.

l Zulässige Bauten und Anlagen müssen
sich besenders gut ins Orts- und
Landschaftsbild einfügen.

2 ln den Erholungszonen b€€teh{€i+

gilt generell die Empfindlichkeitsstufe lll
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gemäss LSV mitAusnahme des
Teilgebiets Schiessplats Beichlen.

*ot(,,a0.-"^n

Grundsats

Grenzabstand
Hochbauten

Grenzabstand
Tiefrauten

Teilgebiete

8l/Vo nichts anderes bestimmt ist, gelten
die kantonalrechtlichen Massvorschriften.

4Für zulässige Hochbauten gilt gegenüber
Grundst0cken ausserhalb der
Erholungszone ein Grenzabstand von der
Hälfte der Gebäudehöhe, mindestens
jedoch 5 m.

sFür Tiefrauten wird der Gremabstand
analog demjenigen f{lr unterirdische
Bauten festgelegt.

6ln den elnzelnen Teilgebleten gelten
zusäElich folgende NuEungs- und
Bauvorschriften:

€arxleaE

€rcnzaäelanC
He€trbast€F

€ren=abslanC
S$ade+

Grenzabstand

Sbassen- und
Wegabstand

Teilgebiete

gemäss LSV mit Ausnahme des Teilgebiets
Schiessplats Beichlen.

Ersetst durch Art. 3i Abs. 3 nBZO

M
@
iegesn€+'

ErseEt durch Art. 31 Abs. 3 nBZO

ErseEt durch Art. 31 Abs. 4 nBZO

f€€€d€gfu

3 Gegenltber Grundst{lcken, die in einer
anderen Zone llegen, sind die
Grenzabstände Jener Zone einzuhalten. lm
Obrigen gelten die kantonaten
Baworcchriften.

Präzisierung. Bisher unzureichend geregelt

{An Strassen und Wegen ohne Baulinien
haben unterirdische Bauten einen Abstand
von 2 m gegen{lber der Sbassengrenze
einzuhalten.

5ln den einzelnen Tellgebieten gelten
zusätslich iolgende Nutsungs- und
Baworcchriften:
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Rechtskrä ftrge BZO Wädenswil Entwurf BZO-Revision

sdfto"nrwr

Geren lAutobahnrastplatz laesondere
lund Standplatz für lGebäude gemäss

lFahrende, lS zzs eae sina

Erläuterungen

Präzisierung der Nutzungsbestimmungen
in allen Erholungszonen entsprechend
heutiger Nutzung und Präzisierung der
Benamsung (vgl. Erläuterungsbericht)

Neu <dem Betrieb dienende Kleinbauten
und Anlagen> statt (Bauten und Anlagen
in bisherigem Ausmass und
Erscheinungsbild>, verschoben, siehe
ursprüngliche Bestimmung unten

Vereinfachung zulässige Nutzung,
Präzisierung und geringfügige Lockerung
der Bauvorschriften
Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: Aufführung der
Nutzweisen gemäss kommunalen
Richtplan der Stadt Wädenswil, da nach g

61 Abs. 2 PBG in der Erholungszone nur
die den Vorgaben der Richtplanung
entsprechenden Bauten und Anlagen
zulässig sind.

Umzonung von Kernzone C in
Erholungszone, Ergänzung Nutzungs- und
Bauvorschriften

Bestimmung analog heute, verschoben,
siehe unten
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Verweis auf Familiengartenreglement nicht
zulässig. Anpassung der Bestimmungen an
übrige Erholungszonen.

Präzisierung und geringfügige Lockerung
der Bauvorschriften

l'"''""'n"

Teilgebiet: Nutzung Besondere
Bauvorschriften

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Kleinbauten und
Anlagen.

S€s€nd€re€€bäud€

C€mä€€+?+3+Be
sin+z{l€i6€ig-and€re
geb€isd€-nu+im

Rahs€{+ein€e
eesk*ungsptan€=
Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die maximale
Gesamthöhe für
Bauten beträgt
7.5 m.

Keine Bauten
zulässig, Anlagen
sind zulässig.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Kleinbauten und
Anlagen. Fü+

zskissige-Bas{e"
u€d-Anla€en-e+läss+
d€+€{€d{+at-€+R

b€s€nd€re.s
gamiliensad€n€gle
men+,

Besende+e€ebägde
gemäss{+73-PBe
sisd-zslärssigrand€re

Zulässige Nutzung

Badewiese

Sport- und
Freizeitanlagen
samt-ln{ras+rgl+sF
fgr+a€en€piiel€;
Segiessen;
gsnd€sf€++€tc-

samt lnfrastruktur
für Rasenspiele,
Schiessen, Hundesp
ort etc.

Parkanlage,
Spielräume

Familiengärten

Autobahnrastplatz
und Standplatz für
Fahrende,

Teilgebiet:

Bachgaden

Beichlen

Büelen

Gerberacher

Gerenholz

Besondere
Gebäude gemäss

$ 273 PBG sind
zulässig, andere
Gebäude nur im
Rahmen eines
Gestaltungsplans.

Sport- und
Freizeitanlagen samt
lnfrastruktur für
Rasenspiele,
Schiessen,
Hundesport etc.

Beichlen
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Rothus, SeeplaE, Naglikon verschoben,
siehe unten; Rietliau umbenannt in
Strandbad-Seegtietli, verschoben, siehe
unten

Verschoben, siehe oben

Präzisierung der Vorschriften, Erarbeitung
Gestaltungsplan zur Festlegung der
Bauvorschriften flir alle Bauten und
Anlagen, verschoben, siehe ursprüngliche
Bestimmung unten

Bestimmung analog heute, verschoben,
siehe unten.
Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Verureis auf Familiengartenreglement nicht
zulässig. Anpassung der Bestimmungen an
übrige Erholungszonen.

zulässig, andere
Gebäude nur im
Rahmen eines
Gestaltungsplans.

Bauten und
Anlagen im
bestehenden
Umfang und
Erscheinungsbild.

Bauten und
Anlagen im
bestehenden
Umfang und
Erscheinungsbild.

Reitsportanlagen inkl.
Reithalle

Hafenanlagen und
Badanlagen mit
engem Bezug zum
See

Badewiese

Rothus, SeeplaE,
Rietliau, Naglikon

Bachgaden

eebäude#im
Rahmen+inoe
eeetattuäg€ptans,
Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die maximale
Gesamthöhe für
Bauten beträgt
7.5 m.

S€ste+{rnd4nlag€+
im+€€teh€aden
Unfeng+nC

=rseneinrrng€'bil*

ea*tten+na-nnhg€"
im+€€l€honden
Umtang+nC
grseneinrrng€bild,

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die Bauvorschriften
sind im Rahmen
eines
Gestaltungsplans
fesEulegen.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Kleinbauten und
Anlagen. Für
zgläseige€aste"
une-*ntag€n+Flä€€+
der€tadtral+i+
be€ender€E
gamitienga*€#egla
menL

Restaurant und
Hotel mit
Parkplätzen

Familiengärten

Reitsportanlagen
inkl. Reithalle

gafena€+agen-und
g€dentag€n+it

engem+€zcg+trm
S€e

Badev*iese

Roths€rs€€plag
ni*ia*+ltagtit<e*

eaengad€"

Halbinsel Au

Hottenmoos
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Rechtskra ftige BZO Wädenswil Entwurf BZO-Revision

tb(*io"nr*ir

Erläuterungen

Ergänzung aufgrund Zusammenführung mit
Hütten, Harmonisierung der
Bestimmungen, Verzicht auf detaillierte
Bauvorschriften (Ü2, Gebäudelänge)

Umzonung von W2 I 30 o/o in
Erholungszone, Ergänzung Nutzungs- und
Bauvorschriften

Präzise Bauvorschriften statt <Bauten und
Anlagen in bisherigem Ausmass und
Erscheinungsbild>, verschoben, siehe
ursprüngliche Bestimmung oben

Anpassung nach öff. Auflage:
Differenzierung der Erholungszone
Naglikon in Naglikon West und Ost
aufgru nd der unterschiedlichen
Ausgangslage

Grüental: Umzonung in Freihaltezone;
Hottenmoos, Gerberacher verschoben,
siehe oben; Zopf: Aufteilung und
Umbenennung in Zopfweg und Zopfbach,
verschoben, siehe unten

Neubüel Tennisanlage und
en tm

Umfang und

Hottenmoos,
Grüental,
Gerberacher, Zopf

Familiengärten mit
der erforderlichen
lnfrastruktur

t---
lFur zulasstge
lBauten und

lAnlagen erlässt
lder Stadtrat ein
lbesonderes

lFamiliengartenregl

lement.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die maximale
Gesamthöhe für
Bauten beträgt
7.5 m.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen
Die maximale
Gesamthöhe für
Bauten beträgt
3.5 m.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die maximale
Gesamthöhe für
Bauten beträgt
3.5 m.

Keine Bauten und
Anlagen zulässig.

Bauten und Anlagen
im bestehenden
Umfang und
Erscheinungsbild.

SUr+ullissige€€*e+
une+nbgen-€rlä€€+
derstadtrat-ei+
b€€€nder€e
Eamitienga*enr€gle
m€n+

Sport- und
Freizeitanlagen

Erholungsflächen
und Spielraum am
See, Badewiese,
Parkanlage mit
Erholungs-,
Versorgungs- und
Gastronomieeinrich
tungen

Erholungsflächen
und Spielraum am
See, Badewiese,
Parkanlage mit
Gastronomieeinrich
tungen

Badeanlage mit
engem Bezug zum
See

Tennisanlage

famitiengäi*e€-füt

Hüüen

Meilibach

Naglikon West

Naglikon Ost

Neubüel

++ercnmees;
ergentaL
eerAe+aeget+ep+
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Neu <dem Betrieb dienende Kleinbauten
und Anlagen> statt (Bauten und Anlagen
in bisherigem Ausmass und
Erscheinungsbild>, verschoben, siehe
ursprängliche Bestimmung oben

Bestimmung aufgeteilt in Schönegg I und
ll, verschoben, siehe unten

Neu <dem Betrieb dienende Bauten und
Anlagen> und <Gesamthöhe für Bauten
max. 3.5 m> statt (Bauten und Anlagen im
bestehenden Umfang und
Erscheinungsbild>, verschoben, siehe
ursprilngliche Bestimmung oben

Bestimmung analog oben, Liberalisierung
Bestimmungen fär ParkpläEe, verschoben,
siehe ursprilngliche Bestimmung oben

Zulässig sind
Bauten und
Anlagen im
bestehenden
Umfang und
Erscheinungsbild
sowie'Besondere
Gebäude'gemäss

$ 273 PBG. Für
andere zusäEliche
Gebäude sind die
Bauvorschriften im
Rahmen eines
Gestaltungsplans
lestzulegen. Der
Bau von neuen,
öffentlich
zugänglichen
Parkplätzen ist
nicht zulässig.

Sport- und
Freizeitanlagen samt
lnfrastruktur

Restaurant mit 22
Besucherparkplätsen

Minigolfanlage

Tiergehege

Schönegg

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Kleinbauten und
Anlagen.

Zclä€€ig+ind€asten
cngnlag€n-iF
b€€*ehendenlJm{ang
und
g$eneingnC€bild

eewi*Besendere
eegaug€lg€mä€s
*273+B€Sr
and€r+z{r€äE+i€he
€ebäude+ind4ia
Ba*wersehdfte*im
Rahme+eiinee
eeetattcng€plane
f€€ecbg€f,-D€r+€r+
v€n+eueffi
zugängli€h€"
Pa*pnee+is+*ielt

=nlä€€ig;

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die maximale
Gesamthöhe für
Bauten beträgt
3.5 m.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen
Die Bauvorschriften
sind im Rahmen
eines

Erholungsflächen
am see,
Hafenanlagen und
Badanlagen mit
engem Bezug zum
See

Sge+gne
f€izeitantesen
eamt-lnfras{ruktgr

Re€ta+Fant+it+3
eeeuenerpa*peee
R

Itlinige$anlage

+ierg€ä€ge

Sport und
Freizeitanlagen,
Spielraum

Gastronomie und
Hotel mit
Parkplätzen

Rothus

Segenegg

Schönegg I

Schönegg ll
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Landgasthof mit
Hotelzimmern,

lDie bestehenden

lBauten und

Halbinsel Au

s(*rao"nn"ir

Ergänzung aufgrund Zusammenflihrung mit
Schönenberg, Harmonisierung der
Bestimmungen

Einzonung der nicht zonierten Fläche in
Erholungszone

Präzisierung und geringfügige Lockerung
NuEungs- und Bauvorschriften,
verschoben, siehe ursprtingliche
Bestimmung oben

Umbenannt (bisher: Rietliau), Präzise
Bauvorschriften statt <Bauten und Anlagen
in bisherigem Ausmass und
Erscheinungsbild>, verschoben, siehe
ursprüngliche Bestimmung oben

Gestaltungsplans
fesEulegen.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die Bauvorschriften
sind im Rahmen
eines
Gestaltungsplans
fesEulegen.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die Bauvorschriften
sind im Rahmen
eines
Gestaltungsplans
fesEulegen.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die maximale
Gesamthöhe für
Bauten beträgt
3.5 m. Grössere
Bauten und Anlagen
sind im
Zusammenhang mit
temporären Anlässen
zulässig.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Bauten und Anlagen.
Die maximale
Gesamthöhe flir
Bauten beträgt
3.5 m.

Die$eetehenden
Baut€n+nd4nlagen

Sport- und
Freizeitanlagen

Sport- und
Freizeitanlagen
sowie Gaslronomie
in Zusammenhang
mit GolfplaE

Hafenanlagen und
Badanlagen mit
engem Bezug zum
See,
Gastronomie,
Temporäre
öffentlich
zugängliche
Anlässe

Erholungsflächen
am See, Strandbad
und Parkanlage mit
Erholungs-,
Versorgungs- und
Gastronomieeinrich
tungen

tandg€sth€f#it
C€{ekimm€re

Schönenberg

Schönenberg
GolfplaE

Seeplatz

Strandbad-
Seegäetli

Flalbinsel4e Verschoben, siehe oben

45



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Anlagen (inkl.
Bauernhof) dürfen
vollständig fär die
zulässige NuEung
verwendet bzw.
umgebaut werden.
lm Bauernhof ist
WohnnuEung im
bestehenden
Umfang zulässig.
Enreiterungen,
welche das
Ausmass von
besonderen
Gebäuden
übersteigen, sind
nur im Rahmen
eines
Gestaltungsplans
zulässig.

ergänzenden
Räumen und Anlagen
sowie Unterklinften
für das Personal

$n*f+auernneg
düdere[€tändig+Sr
aie+uEeeige
N{rE+rng+errYenC€t
ba*umg€bast
ur€c€n=Jm
Baser+äef-iet
lrt€hnnueungrim

leetelengengs*ang
zuläs€igE
Egeiterung€n,
welehe-CaeAse'meeo
Yen+€€€nd€r€s
Gebäude*
Sb€r6{eig€"r€iBd#F
im*aämen+inee
eedattung€ptane
zuHesi$

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Kleinbauten und
Anlagen.

Keine Bauten und
Anlagen zulässig.

Zulässig sind dem
Betrieb dienende
Kleinbauten und
Anlagen. Ft+

=utlieeigo€aste"
u€d4ntagen-€rläs€t
d€r€[adtrat-ei*
b€€eFder€€
Eamitienga*enregle

€r€änz€ädes
Räcm€n{nC
Anhg€n+owia
uete*€nfren$r
das+ereenal

Parkanlage und
Spielraum

Erholungsflächen
und Spielraum

Familiengärten

Walfischpark

Zopfuach

Zopftveg

Umzonung von WG3 I 55o/oin
Erholungszone, Ergänzung NuEungs- und
Bauvorschriften

Unterteilung Zopf in Zopfbach und
Zopireg, Präzisierung, dass in Gebiet
Zopfbach nur Erholungsflächen und
Spielraum (FussballplaE) zulässig,
verschoben, siehe ursprüngliche
Bestimmung oben

Unterteilung Zopf in Zopfbach und
Zopfoveg, analog heutige Bestimmung,
verschoben, siehe ursprüngliche
Bestimmung oben
Anpassung nach öffentlicher Aufl age:
Verweis auf Familiengartenreglement nicht
zulässig. Anpassung der Bestimmungen an
übrige Erholungszonen.
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lV. Ergänzende Bauvorschriften

Art. 32 Provisorische Weilerzone

Grundsatz ln den provisorischen Weilerzonen gelten
die Bestimmungen gemäss der kantonalen
Übergangsordnung zu den Kleinsiedlungen
ausserhalb der Bauzonen.

lV. Ergänzende Baworschriften

F. Basmsehsq Begrünung, Umgebungs-
gestaltung

Art.33 Grundsatz

GrundsaE Der Nachweis der nachfolgenden
Vorschriften zu Begrtlnung und
Umgebungsgestaltung hat mit einem
Umgebungsplan, welcher mit dem
Baugesuch einzureichen ist, zu erfolgen,

Al+J4€asmse$stt

Bacms€hstr

Fällen+en€äsme+mitseinem
@
S€rri{i$rngepf,i€htig;
a@
@ie

@
W

Anpassung nach öffentlicher Auflage: Die
Gebiete Zollingerhüser, Strasshus, Tanne
und Beichlen werden in Übereinstimmung
mit der kantonalen Übergangsordnung
einer provisorischen Weilezone
zugewiesen (vgl. Erläuterungsbericht).

Anpassung nach öffentlicher Auflage:
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Verzicht auf eine Regelung zum
Baumschutz (siehe unten

Anpassung nach öffentlicher Auflage:
EinftThrung elnes Grundsaaes, gemäss
dem mit dem Baugesuch der Nachweis der
Einhaltung der Vorschriften zur Begrünung
und zur Umgebungsgestaltung in einem
Umgebungsplan zu erbringen ist.

iF
@
Edäsleflrng€b€Fi€S+
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Vezichl auf eine Regelung zum
BaumschuE.

*(u*n*,

ger#i[igrrng€gr{nde
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@
ureC€n*an+

Art. 3€4 Neupflanzungen von Bäumen

GrundsaE ln den Wohnzonen W1 / 70 % snd W5 /
85-96, in den Wohn- und Gewerbezonen
WG3 / 70 %; W6'l / 85 7o gnd WG5 / 100 7o

sowie in den lndustrie- und Gewerbezonen
l€A{rndlGB ist pro 300 m2 anrechenbare
Grundstticksfläche mindestens ein Baum
oder ein hochwachsender Busch zu
pflanzen.

Art. 365 Grilnfl ächenziffer

GrundsaE +Die gemäss der Grünflächenziffer
erforderlichen Grtlnfl ächen sind dauerhafl
zu erhalten und fachgerecht zu unterhalten.

Steingdfren a

@
@ine
@
&W
M
ffi
Grtnfläehe 

=u 
rnar, 25 %; in der Wl /

79 Yo; Y'!5 I 85 o/qW6;*^l 70 o/ot W84 I 95
W

tJ€terbaüu€g

Neue Vorschrift ftlr Wohnzone sowie filr
Wohn- und Gewerbezone zur
Sicherstellung einer angemessenen Neu-
und ErsaEpf, anzung. Anpassung
bestehende Vorschrift ftir lndustrie- und
Gewerbezone gemäss Art. 12 BZO (vgl.
Erläuterungsbericht).

Ergänzende Bestimmungen zur
Grilnfl ächenziffer, insbesondere
Anrechenbarkeit von Flächen (vgl.
Erläuterungsbericht)

Anpassung nach öffentlicher Aufl age:
Regelungen zu Steingärten und
Unterbauung sind nicht zulässig, da die
Grünfl ächenziffer abschliessend im PBG
definiert wird.

Anpassung nach öff. Auflage: Regelung zu
Steingärten in dieser Form nicht zulässig.
Unterbauung in dieser Form nicht zulässig.
Aufhebung der Möglichkeit, die
Grünflächenziffer zu reduzieren, wenn im
Gegenzug die im Sinne des ökologischen
Ausgleiches gestaltete Fläche erhöht wird.Red{rletia+d€r

€+ü{r$ä€honaiitrr}F

*Diegeferde*e-minimal,a

Grtnfläehenziffer in der W2 / 3e 7o; W3A /
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Rechtskrä ftige BZO Wädenswil

sd/*;o"n*ir

Entwurf BZO-Revision

Art. 376 Umgebungsgestaltung

Ökologischer
Ausgleich

Pflanzenarten

Mauern und
Einfriedungen

@im

@
wed€n:

Erläuterungen

Neue Bestimmungen zur Sicherstellung
einer sorgfältigen Umgebungsgestaltung
(vgl. Erläuterungsbericht).

Sicherstellung des ökologischen
Ausgleichs im Sinn von Art. 15 NHV. Die
Anforderungen an die naturnahe
Gestaltung werden durch den Stadtrat in
einem Ausführungsreglement bestimmt
(siehe Art. 41).
Anpassung nach öff. Auflage:
Bestimmungen zur Anrechenbarkeit
verschoben von Art. 37 nBZO

Einschränkung der Venarendung von
bestimmten Pflanzenarten
Anpassung nach öff. Auflage: Verweis auf
Pflanzen gemäss Anhang zum Bericht des
BAFU <Gebietsfremde Arten in der
Schweiz> (2022) als invasiv oder potenziell
invasiv taxiert wurden.

Einschränkung von höheren, freistehenden
Mauern, StüEmauern und geschlossenen
Einfriedungen gegenüber Strassen und
Plätzen in den W- und WG-Zonen gestüEt
auf$238 PBG.
Anpassung nach öff. Auflage: Anpassung
der Vorschriften für Mauern, welche 1.5 m
überschreiten. Anstelle deren Abstufung
und Begrünung, wird neu deren

I Die gemäss den Bauvorschriften der
jeweiligen Zonen bezeichneten Anteile an
der anrechenbaren Grundstücksfl äche sind
im Sinne des ökologischen Ausgleichs
naturnah zu gestalten, und fachgerecht zu
unterhalten und bei Abgang zu ersetzen.
Ökologisch wertvoll begrünte Flächen auf
Flachdächern und auf Dächern von
Tiefgarageneinfahrten sind zu 100 o/o an die
erforderlichen ökologischen
Ausgleichsfl ächen anrechenbar.

2 Bei Neu- und Umbauten dürfen keine
inv€€iv€€r€ebi€t€fremCen invasiven oder
potenziell invasive Pflanzenarten gemäss

@der
Liste der gebietsfremden Arten des
Bundesamts für Umwelt verwendet werden

3 Zur Sicherstellung einer befriedigenden
Gesamtwirkung in den Wohnzonen sowie in
den Wohn- und Gewerbezone dürfen
freistehende Mauern, Stützmauern und
geschlossene Einfriedungen gegentiber
Strassen und Plätzen max. 1.5 m hoch in
Erscheinung treten. Wenn die
freistehenden Mauern, Stützmauern und
geschlossenen Einfriedungen aber jene
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Art. 337 Dachbegrlinung

GrundsaE

Anreehenbarkeit-an
ecebgis€h€+
Artr€gl€i€h

Höhe tiberschreiten, miissen sie je um dle
Hälfte der Höhe äber 1.5 m von der Grenze
entfernt werden.

Die Bestimmungen der kantonalen
Verkehrserschliessungsverordnung gehen
dieser Bestimmung vor.

Flachdächer von Hauptgebäuden sowie
von Tiefgarageneinfahrten sind, soweit sie
nicht als begehbare Tenasse benutzt
werden, zu begr{lnen, auch dort, wo
Solaranlagen installiert sind.

3

Zurtickversetzung eingefordert. Venueis
auf $238 PBG sowie VErV.

Neue Vorschrift zur Sicherstellung von
Dachbegrllnungen.

Anpassung nach öff. Auflage:
Bestimmungen zur Anrechenbarkeit nach
verschoben zu Art. 36 nBZO

Neu-e Vorschriften zur Sicherstellung einer
sorgftiltigen Gestaltung des
Siedlungsrands. Der Artikel präzisiert die
gemäss 5238 Abs. 1 PBG geforderte
befüedigende Gesamtwirkung in Bezug auf
die Gestaltung des Sledlungsrands.
Anpassung nach öff. Auflage: Präzisierung
der Terminologie (vgl.
Erläuterungsberlcht). Verzicht auf die
Einfilhrung einer Vorschrift zur
Farbgestaltung von Gebäuden am
Siedlungsrand.

Art. 39i16 Sledlungsrand

Grundsats

ferög€bung{r€s
Gebä+tde*

Mauem und
Eintriedungen

r Zur Sicherstellung einer betiedigenden
Gesamtwirkung ist auf Grundst0cken, die
an Nichtbauzonen angrenzen, auf eine
sorgfältige Gestaltung des Siedlungsrands
zu achten.

@
Saggestattcng€*s{r€i6o+

a Am Siedlungsrand därfen in der Regel
keine durchgehenden Mauern, dichte
Einftiedungen oder steile Böschungen
erctellt werden.
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Bepflanzung

*rt. m ferrarnverand

€r{rndoatz

ß Der€ledlsngrs+andiet-mit

=c+€pfla€zen 
Fär die Bepflanzung entlang

der Siedlungsränder slnd standortgemässe
Pflanzen zu verwenden.

a@
@
i@
ffiie-sm

@
@
@
betrilli*w€rd€*

EinschElnkung der Tenainveränderungen
zur Vermeidung {lbermässiger, ortsbaulich
unat0aktiven Abgrabungen und
V,ermeldung Freilegung von
Untergeschossen (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach der öffentlichen Auflage:
Verzicht auf die Elnfilhrung eines Artikels,
welcher Tenainveränderungen und
Abgrabungen regelt.

Anpassung nach öff. Auflage: NeuerArtikel
zur Detailregelung der Grünraumthemen,
wie z. B. Anrechenbarkeit an den
ökologischen Ausgleich.

Art. 39 Ausführungsverordnung

Grundsatz

Erlass durch den
Gemeinderat

Anrechenbarkeit an
den ökologischen
Ausgleich

I Die VorausseEungen fitr die
Anrechenbarkeit von Flächen an den
ökologischen Ausgleich gemäss Art. 36
Abs. 1 werden in einer
Ausftlhrungsverordnung geregelt.
2 Die Ausführungsverordnung wird durch
den Gemeinderat erlassen, geändert oder
aufgehoben.
3 Die Ausführungsverordnung definiert eine
Auswahl von Elementen der ökologisch
wertvollen Gränflächengestaltung und
deren Anrechenbarkeit an den
ökologischen Ausgleich.
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Hinweise zur
fachgerechten
Pflege

G. Allgemeine Bauvorschriften

Art. 4-40 Dachgestaltung

A*ifag€€€ä€€e

Attikageschoss

a Hinweise zur fachgerechten Pflege der
ökologisch wertvoll begrünten Flächen
werden in einem separaten Merkblatt
aufgeftihrt, welches nicht Bestandteil der
Ausführungsverordnung ist.

+Dae4$ikageseheso-muse-a+rf4erf,ktive+

f+at*eite-g€g€fltb€FAem

I Bei Attikageschossen dürfen
Dachaufbauten bergseitig 100 o/o der
zugehörigen Fassadenlänge betragen, Dae

@ic
faseadenbtndig angeerdnet werden; wenn
auf dieser Seite unter Einbezug der Höhe
des Attikageschosses die zulässige
traufseitige Fassadenhöhe eingehalten wird
@

g€mä€€{+93+86. Talseitig ist dabei auf
Dachaufbauten zu verzichten.

Mit der Einfährung der neuen Begriffe und
Messweisen im Kanton Zlirich (IVHB)
können die Gemeinden das Mass, um
welches das Attikageschoss zurilckversetzt
werden muss, in der BZO regeln. Ohne
Bestimmung in der BZO muss das Attika
um das halbe Mass seiner Höhe
zuräckvesetst werden. Die neue
Bestimmung orientiert sich an der heuligen
Regelung (45'-Profilline gemäss 5281 PBG
in der Fassung vom 1. Juli 2015) (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage: Bestimmung
in dieser Form nicht zulässig gemäss
Hinweis aus Vorprüfung. ln neuer Form in
Abs. 3 integriert.

Neue Bestimmung, damit an Hanglagen
die zulässigen Dachaufuauten von der
Talseite auf die Hangseiten verschoben
werden können, sofern damit hangseitig
die max. Fassadenhöhe eingehalten wird.
Damit trift das Attika hangseitig als
Vollgeschoss in Erscheinung. Talseitig
muss auf Dachautbauten im Gegenzug
vezichtet werden (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage:
Rechtskonforme Ausgestaltung der
Bestimmung gemäss Hinweis aus
Vorprfüung
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Schrägdächer

Aft. H1 Geschlossene Bauweise

Grundsats

2 Die Flachdächer über Attikageschossen
dürfen nicht als begehbare Terrassen
genulzt werden.

3 2-S€hrägdä€h€r Die Dachgestaltung ist so
zu wählen, dass die Neigung der
Dachflächen dil#e* höchstens eine
Aleigsfigrv€n a5' auftveiste+. Dies gilt auch
für die Neigung der fiktiven Dachflächen bei
Attikageschossen. Die fiktive Dachfl äche
von Attikageschossen bestimmt sich durch
die Verbindung der maximalen traufseitigen
Fassadenhöhe sowie den traufseitigen
Messpunkten der Gesamthöhe bei einem
Attikageschoss. ln den Kemzonen und der
Zentrumszone sind Abweichungen
zulässig, wenn damit eine bessere
Einordnung in Bezug aufdie bestehenden
umgebenden Bauten gewährleistet werden
kann.

Anpassung nach öff. Auflage: Die
Realisierung von Dachterrassen ist für die
Höhenentwicklung des Gebäudes und die
Erscheinung der Dachlandschafl sehr
relevant. Auf Attikageschossen sind
begehbare Terrassen ortsbaulich
problematisch. Da Attikageschosse bereits
über eine Attikaterrasse verfügen, werden
zusäEliche Dachterrassen untersagt.

Mit der Einfährung der neuen Begriffe und
Messweisen im Kanton Zürich (IVHB)
werden Bestimmungen zum Dachprofil
nötig. Ohne eine Bestimmung in der BZO
könnten Schrägdächer deutlich steiler als
heute gestaltet werden und dadurch
dominanter in Erscheinung treten. Die
neue Bestimmung orientiert sich an der
heutigen Regelung (45"-Profilline gemäss

5281 PBG in der Fassung vom 1. Juli
2015). Die Ausnahme ftlr die Kernzone und
der Zentrumszone ermöglicht, dass die in
diesen Gebieten verbreiteten Mansard-
bal. Zinnendächer weiterhin erstellt
werden können (vgl. Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage: Die
Regelung gilt auch für Attikageschosse, da
diese mit der Einführung der neuen
Begriffe und Messweisen im Kanton Ztirich
(IVHB) um das halbe Mass statt um das
ganze Mass seiner Höhe zurückversetzt
werden.

Keine Differenzierung der Gebäudelänge
mit oder ohne geschlossene Bebauung
(vgl. Art. 21 nBZO).

Die geschlossene Bauweise ist bis zur
zonengemässen maximalen Gebäudelänge
zulässig.

Art. 4342 Vorspringende Gebäudeteile

53



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskrä ftige BZQ Wädenswil

Art.27 BesondereGebäude (Kleinbauten)

Entwurf BZO-Revision

Abstand gegenüber
Nachbargrund-
stücken

Ern€{J€+b€re
gne€ie+

Vorspringende Gebäudeteile müssen
gegenüber Nachbargrundstücken
mindestens den minimalen
kantonalrechtlichen Abstand gemäss g 270
Abs. 1 einhalten.

Erläuterungen

Mit der Einführung der neuen Begriffe und
Messweisen im Kanton Zürich (IVHB)
können vorspringende Gebäudeteile
dominanter in Erscheinung treten. lhr
Abstand gegenüber Nachbargrundstücken
wird aus diesem Grund verschärft (vgl.
Erläuterungsbericht).

Der Begriff <Kleinbauten> erseEt den
Begriff <Besondere Gebäude> (Anpassung
an neue Baubegriffe)

Anpassung nach öff. Auflage: Kleinbauten
sind freistehend im Gegensatz zu
Anbauten.

Durch Art. 26 Abs. 5 nBZO (Wohnzonen)
sowie Art. 9 Abs- 5 nBZO (Kernzone)
ersetzt.

Anpassung nach öff. Auflage: Streichung.
Die Zulässigkeit von Solaranlagen ist
bereits im RPG bzw. im PBG (vgl. g 238
Abs. 4 PBG) geregelt.

sd1*io"n.*ir

Besondere
Gebäude

Erneuerbare
Energien

Art.28 Dacheinschnltte

Dacheinschnitte Dacheinschnitte sind bei der Berechnung
der zulässigen Länge von Dachaufbauten
mitzuzählen.

Art. 28a Erneuerbare Energien

Besondere Gebäude dürfen in Wohnzonen
höchstens 5% der massgeblichen
Grundstücksfl äche bedecken.

Einrichtungen für erneuerbare Energien
sind in allen Bauzonen zulässig. ln den
Kernzonen ist eine besonders gute
Gesamtwirkung erforderlich'

Art. 4 43
Kleinbauten

g€€€ndeFo l Beeefid€r€€€bä€de Kleinbauten dürfen
€ebägde in Wohnzonen höchstens 5 7o der
Kleinbauten massgeblichen Grundstücksfläche

bedecken.

Gebäudelänge 2 Klei+bast€R Anbauten werden an die
maximale Gebäudelänge angerechnet.

A++*8€aeheineehnitte

Daeheinsehnitte

mitzq*ählen=

@ier+

Art. 28b Brüstung von Dachterrassen
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Rechtskrä ftige BZO Wädenswil Entwurf BZO-Revlslon
grüs{c€g-v€+

Daeh{errasee+

Unterirdische
Bauten

€rb€{EiCis€h€
Bauten

Art-€S Art. 475 Fahrzeugabstellplätze

Abstellplatz-
verordnung

Art, 486 Lichtemissionen

Grundsatz

sbdJ*aoens*it

Brüstung von
Dachterrassen

Unterirdische
Bauten

Abstellplatz-
verordnung

Art. 29 Abstände an Strassen und Wegen ohne Baulinien

Brüstungen von Dachterrassen sind von
der Breitenbeschränkung für
Dachaufbauten ausgenommen, sofern die
Brüstungen die zulässige Gebäudehöhe
nicht überschreiten.

rAn Strassen und Wegen ohne Baulinien
haben unterirdische Bauten einen Abstand
von 2 m gegenüber der Strassengrenze
einzuhalten.

Über Zahl, Lage und Gestaltung von
Abstellplätzen, Gemeinschaftsanlagen für
Parkierung und Ersatzabgaben erlässt der
Gemeinderat eine AbstellplaEverordnung.

A*t 49 Art. 4€4 Abstände an Strassen und Wegen ohne
Baulinien

d€r€reitefib€€€hrä Fg-fgr

@le
@
niehlübe+eeh+eilen=

1An Strassen und Wegen ohne Baulinien
haben unterirdische Bauten und
Unterniveaubauten einen Abstand von 2 m
gegenüber der€*ras€€ngr€n=e öffentlichen
Strassen, Wegen und PläEen einzuhalten.

2 ObeFirdis€he Bauten haben gegenüber

@inen
@
C+et+aabs+and-e*r*säa+ten=

Erläuterungen

ErsaElose Streichung. Brüstungen von
Dachterrassen (= auf Flachdächern)
werden gemäss IVHB bzw. PBG und ABV
zur Fassadenhöhe gerechnet, ausser wenn
sie mind. 1 m zurückversetzt sind.

Präzisierung der Vorschrift, der Abstand
gilt gegenüber dem Bauwerk, nicht
gegenüber der Parzellengrenze. Die
bisherige Formulierung ( <Strassengrenze>)
ist diesbezüglich nicht eindeutig. Der
Begriff <unterirdische Bauten> beinhaltet
heute implizit auch Gebäude, die max.
0.5 m über dem massgebenden Terrain
liegen. Solche Gebäude werden gemäss
den neuen Baubegriffen (IVHB) neu als
Unterniveaubauten bezeichnet.

Anpassung nach öff. Auflage: Streichung.
Es gelten die Abstände gemäss PBG.

Einschränkung unnötiger Lichtemissionen
durch Verweis auf entsprechende Norm
sowie enseiterte Bewilligungspfl icht für
Lichtquellen.

Oberirdische Bauten 2Oberirdische Bauten haben gegentiber
Wegen mindestens den kleinen
Grundgrenzabstand einzuhalten.

Art, 30 Fahrzeugabstellplätze

ÜberZahl, Lage und Gestaltung von
AbstellpläEen, Gemeinschaftsanlagen für
Parkierung und Ersatzabgaben erlässt der
Gemeinderat eine Abstellplatzverordnung.

1 Unnötige Lichtemissionen sind gemäss
den Empfehlungen von Bund und Kanton,
bzw. den Grundsätzen der Norm SN 586
491 SIA <Vermeidung unnötiger
Lichtemissionen im Aussenraum)) zu
vermeiden.
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Art. 31 Spiel- und Ruheflächen

Mindestfläche

Entmnf BZO-Revision

ger,viligcng€Bfli6ht ?@
b€wi$igr$g€pfli€htie-
geleuohtete Reklamen / teu6htreklamen
gröese+e-une-spezie$e

@ienrgrö€€€+e

@
M

@

Älindestflä€he ffi
g€€i@
M
miffi
@
he*uriehten

€+undeatz ffi
@
@
bereiEus{ellen

n*-ga gesengere farmsen

Grsfld€atz +ln Cer Zene WG3/55% a

ven lärmemBfindliehen Räumen nieht *sr

weCen"

e

Erläuterungen

Anpassung nach öff. Auflage: Gemäss
kantonaler Vorprüfung lässt sich die
Bewilligungspflicht direkt aus g 309 PBG
ableiten, weshalb der Absatz zur
Bewilligungspflicht gestrichen wird.

Durch Art. 25 nBZO <Spiel-, Ruhe- und
Gartenflächen> ersetzt. Gilt künftig nur in
Wohnzonen.

Streichung. Vorschrift wird nicht benötigt.

Streichung der besonderen
LärmschuEanforderungen, da
Lüftungsfensterpraxis durch Bundesgericht
als bundesrechtswidrig eingestuft wurde.

tod$o.nr*r

Bei Mehrfamilienhäusern sind an
geeigneter Lage Spiel- und Ruhe- oder
Gartenflächen im Ausmass von
mindestens 2lo/o der zum Wohnen
genutzten Bruttogeschossfl äche
herzurichten.

Art, 33 Besondere Lärmschutzanordnungen

Art.32 Kompostieranlagen

Grundsatz

Grundsatz

Bei Mehrfamilienhäusern und
Arealüberbauungen sind an geeigneter
Lage Plätze für Kompostieranlagen
bereitzustellen.

rln der Zone WG3/55% an der Oberen
Einsiedlerstrasse dürfen Lüftungsfenster
von lärmempfindlichen Räumen nicht zur
Lärmquelle (Einsiedlerstrasse) orientiert
werden.

2ln der Kernzone D im Gebiet Beichlen
darf bei Umbauten der Anteil der
Wohnfläche nicht vergrössert werden.
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Lüftungsfenster von lärmempfindlichen
Räumen dürfen nicht auf die
Schönenbergstrasse orientiert werden.

3ln der Gewerbezone A im Gebiet Aamüli
dürfen Lüftungsfenster von Räumen mit
lärmempfindlicher Nutzung in der ersten
Bautiefe entlang der Zugerstrasse nicht
auf die Zugerstrasse und im nördlichsten
Bereich nicht gegen die Nationalstrasse
orientiert werden.

Entwurf BZO-Revision

@
rv€rdon"

3ln4e+€ewerbezean-Aim€ebist4amüli

@

@
@
erientiert werden,

I Von den realisierten anrechenbaren
Flächen eines Grundstticks oder
Grundstücksteils ist mindestens der im
Ergänzungsplan <MischnuEung>
bezeichnete Anteil als Nichtwohnfläche
vorzusehen. Als anrechenbare Flächen
zählen alle dem Wohnen, Arbeiten oder
sonst dauernden Aufenthalt dienenden
oder hierfür verwendbaren Flächen in Voll-,
Dach- und Untergeschossen unter
Einschluss der dazugehörigen
Erschliessungsflächen, Sanitärräume samt
inneren Trennwänden. Abweichungen von
den Nichtwohnanteilen sind möglich, falls
der Schutzwert eines Gebäudes
nachweislich negativ tangiert wird.

2 NuEungstransfers sind innerhalb den im
Ergänzungsplan <Mischnutzung>
bezeichneten M ischgebieten zulässig.
Nutzungstransfers sind spätestens vor

Erläuterungen

Einführung von minimalen
Nichtwohnanteilen zur Sicherung von
Gewerbeflächen in den Misch- bzw.
Zentrumsgebieten gemäss kommunalem
Richtplan sowie in der WG3B in
Schönenberg und in Hütten;
Transfermöglichkeiten (vgl.
Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage: Festlegung
welche Räume anrechenbar sind.

'b(*io"nr*ir

H. Besondere Nutzungs- und Bauvorschriften

Art. 497 Nutzungsanteile

Nichtwohnanteil

N utzungstransfer
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Baubeginn im Grundbuch anzume*en.

Art. 60'18 Prelsgllnstlger Wohnraum

Mindestanteil
preisg0nstiger
Wohnraum

Art. €{49 Erdgeschossnutzung

Publikums-
orientierte
Erdgeschoss-
nutzung

Art s20Aussichtsschuk

Grundsatz

Auf den im Ergänzungsplan <preisg{lnstiger
Wohnraum> bezeichneten Grundst0cken
mllssen mindestens 2O To der ftr
Wohnnutsungen realisierten anrechenbaren
Flächen dem preisg0nstigen Wohnraum
gemäss $ 49b PBG dienen. Als
anrechenbare Flächen zählen alle dem
Wohnen dienenden oder hierftllr
venrveridbaren Flächen in Voll-, Dach- und
Untergeschossen unter Einschluss der
dazugehörigen Erschliessungsfl ächen,
SanitEinäume samt inneren Trennwänden.

Einfflhrung eines Mindestanteils an
preisgünstigem Wohnraum in
ausgewählten Gebieten (vgl.
Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage: Festlegung,
welche Räume anrechenbar sind.

Einfilhrung Pf,icht von
publikumsorientierten EG-Nutzungen zur
Stilrkung der Zentrumsfunktion und
Belebung von ausgewählten Gebieten (vgl.
Erläuterungsbericht).

Einft hrung von AussichtsschuEplänen zur
Sicherung der gemäss kommunalem
Rlchplan defi nierten Aussichtspunkte (vgl.
Erläuterungsbeficht).

ln Erdgeschossen, die den im
Ergänzungsplan eErdgeschossnuEung r
bezeichneten, massgeblichen
Strassenräumen und PläEen zugewandt
sind, slnd in der ersten Raumtiefe nur
publikursorlentlerte Nutzungen wie z. B.
Gaststätten, Verkaufsgeschäfte,
Postschalter zulässlg.

I lm Umfeld der im Zonenplan bezeichneten
Aussichtspunkte ist dem Erhalt der
Aussicht auf die primären
Landschaftsmerkmale wie den See und die
offene Landschaft angemessen Rechnung
zu tragen.

,. ;,.. ._ :'..) a .,:- :, I ., .' .' ' , ?::.,.: . '
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lll. Besondere lnstitute

E. Arealüberbauungen

Art. 24 Zulässigkeit, Mlndestfläche, Anforderungen

Zulässigkeit rArealtlberbauungen sind in allen Zonen
zulässig, soweit sie nicht durch Eintrag im
Zonenplan ausgeschlossen sind.

Mindestf,äche 2Die Mindestarealfläche beträgt 4'000 m2

3zusäElich zu den Bestimmungen gemäss

S 71 PBc mtlssen die folgenden
Anforderungen erfilllt werden:

AussichtsschuE-
bereiche

2lnnerhalb den im

dlifen Bauten
und Anlagen sowie Bepf,anzungen die
bezeichnete.Aussichtsschutzebene nicht
durchsto.sso. n; Davo.n auggenom men sind
kleinere technisch bedingte Aubauten,
einzejne Bäumg und Sträucher, welche die
Aussicht auf die primären
Landschaftsme*male nicht wesenüich
beeinträchtigten.

llLV. Besondere lnstitute

E l. Arealüberbauungen

A*'44 4il. 5il1 Zulässlgkeit, tlndestfläche, Anforderungen

Zulässigkeit I Arealüberbauungen sind inclleilZene*

@inden
Kernzonen, in der W2B und W2C sowie in
den lndustrie- und Gewerbezonen nicht
zulässig.W
ffi
WG1 und WGE und ir derZentrums=ene
zctä€€i6
2 Ausnlitzungstransfers mit Grundst{lcken,
die ausserhalb des Arealtlberbauungs-
perimeters liegen, sind nicht zulässig.

Mindestfläche

Anforderungen

3 Die Mindestarealfläche beträgt 4000 m2

a

Gestützt auf $ 71 PBG müeeen sind
insbesondere die folgenden Anforderungen

Ausschluss der Arealllberbauung in Zonen
mit geringerer Ausn{ltsung sowie ln den
Kernzonen und lG-Zonen (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage:
Vereinfachung der Formulierung. ln der
W2A, W2D und W3 soll die
Arealäberbauung ebenfalls zugelassen
werden.

Einschränkung von Nutsungstransfers.

Angleichung der Anforderungen an
Anforderungen bei Gestaltungsplänen
(Nachweis nachhaltige

*("**,

Anforderungen
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Rechtskräftige BZO Wädenswil

Einhalten des Standards Minergie und
Erfüllen der Anforderungen des alters- und
behindertengerechten Bauens zumindest
im Folgenden über das gesetzliche
Mindestmass hinausgehenden Umfang:
stufenlose Zugänge alle Wohnungen und
Anpassbarkeit aller Wohnungen an die
Ansprüche des alters- und
behindertengerechten Bauens.

Art. 25 Besondere Bauvorschriften

Gebäudehöhe lDie zulässige Gebäudehöhe beträgt'
in der Zone W2l40o/o: max. 10.50 m
in den Zonen W3/55%, WG3/55%: max
13.50 m

in den Zonen W4l70o/o,WG4l70%,
WG5/85%: max. 19.50 m

Entwurf BZO-Revision

Gebäudehöhe

AusnüEungszuschl
ag

Art-?5 Art, 542 Besondere Bauvorschriften

erfüllt-werde n zu beachten: Einäalten-des
S*anaads+l+nergie$d
Erftllen dep+\nferdersngen des alters und

i@
@

@ie
*nsprgene+es-attere-

@
a) Nachweis einer nachhaltigen

Energielösung S€Fäs€-Ri€htlinieJtir
@

b) Nachweis eines Mobilitätskonzepts mit
dem Ziel der Reduktion des MIV-
Verkehrsauftom mens

c) Berücksichtigung des Lokalklimas und
Förderung der Biodiversität

1

W3/557o; WG3/55%: max, 13,59 m in den
W
maxJ9=5e-*
Es ist ein zusäEliches Vollgeschoss und
eine um 3.0 m höhere traufseitige
Fassadenhöhe zulässig.

2 Die Ausnützungsziffer der Regelbauweise
darf um maximal 1/10 erhöht werden.

3 Für die Berechnung der zulässigen, nicht
an die Ausnützungsziffer anrechenbaren
Fläche in Dach- und Untergeschossen
gemäss $ 255 Abs. 3 PBG ist die effektive
Anzahl der projektierten Vollgeschosse
massgebend.

Erläuterungen

Energielösung und Mobilitätskonzept),
Aufhebung Anforderungen an
behindertengerechtes Bauen, es gelten die
gesetzlichen Anforderungen (vgl.
Erläuterungsbericht).
Anpassung nach öff. Auflage: Die
Anforderungen an die Arealüberbauung
sind in $71 PBG festgelegt. Die BZO kann
lediglich präzisierende, keine ergänzenden
Bestimmungen machen. Die vorliegenden
Bestimmungen präzisieren die Anforderung
gemäss 571 Abs. 2 Buchstaben c) und e)
PBG. Der Verweis auf die Richtlinie sollte
nicht in der BZO erfolgen, sondern kann im
Erläuterungsbericht erwähnt werden.

Vereinfachung der Erhöhung der
Geschossigkeit. Erhöhung um max. ein
Geschoss.

Anpassung der Praxis aufgrund
Gerichtsentscheid (vgl.
Erläuterungsbericht)

to{*io"nr*r

Ausnützungszuschl
ag

2Die Ausnützungsziffer der Regelbauweise
darf um maximal 1/10 erhöht werden.
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Rechtskra ftige BZO Wädenswil

Gebäudelänge

Entvrurf BZO-Revision

Gebäudelänge

Abstände

Freifläehe

Ergänzungs-,
Ersatz- und
wesentliche
Umbauten

Qualitative
Grundanforde-
rungen

s(*io"nr*l

Abstände

Freifläche

3Die Gebäude- und die Gesamtlänge sind,
ausser bei Terrassenhäusern i.S.v. Art. 6
BZO, nicht beschränkt.

aDie zonengemässen Abstände gelten nur
gegenüber Nachbargrundstücken.

sFreiflächen sind zusammenhängend zu
gestalten und haben der Arealüberbauung
als benützbare Aussenräume zu dienen.

4 Die Gebäude- und die Gesamtlänge sind;

BZ$ nicht beschränkt.

5

@
lnnerhalb der Arealüberbauung gelten für
die Grenz- und Gebäudeabstände die
kantonalen Abstandsvorschriften.
Gegenüber Grundstücken und Gebäuden
ausserhalb der Arealüberbauung sind die
zonengemässen Abstände einzuhalten.

afreiRaehen sind zss

M+eaen-

6 Ergänzungs-, Ersatz- und wesentliche
Umbauten bestehender Arealüberbauungen
sind zulässig, sofern sie nach einheitlichen
Gestaltun gsgrundsätzen erfolgen und den
erhöhten Anforderungen gemäss S 71 PBG
genügen.

I Mit Ausnahme des öffentlichen
Gestaltungsplans Ergä+zu*gisBlans
Städ+ebas-Mittelort / Riedhof sind bei
Gestaltungsplänen Bauten und Anlagen
sowie deren Umschwung für sich und in
ihrem Zusammenhang mit der baulichen

Erläuterungen

Präzisierung

Bestimmung nicht nötig, da die
Anforderungen gemäss g 71 PBG gelten

Präzisierung

Streichung aufgrund Streichung Liste in
Art. 26b BZO

Redaktionelle Anpassung. Ergänzung der
Anforderungen (Angleichung an
Anforderungen bei Arealüberbauungen),
es gelten die gesetzlichen Anforderungen
(vgl. Erläuterungsbericht)
Anpassung nach öff. Auflage: Anpassung

F. Gestaltungspläne und
Sonderbauvorschriften

Art. 26 Gestaltungspläne und Sonderbauvorschriften

E J. Gestaltungspläne und
Mund
Sonderbauvorschriften

A+t 46 Art. i53 Gestaltungspläne snd SenCerbauversehriften
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Gestaltungsplan-
pflicht

rFür die im Zonenplan bezeichneten
Gebiete mtlssen Gestaltungspläne gemäss

SS 83 ff. PBG aufgestellt werden. Wo eine
zweckmässige Unterteilung des Gebiets
möglich ist, können mehrere
Gestaltungspläne aufgestellt werden.
Diese müssen nicht für alle Teilbereiche
gleichzeitig festgesetst werden.

Gestaltungsplan-
pflicht

und landschaftlichen Umgebung im Ganzen
und in Teilen so besend€r€€irlt-zu
gestalten,
und€u€eca{€t€* dass eine besonders gute
Gesamtwirkung gemäss S 71 PBG eneicht
wird. Ari€€€rd€,mi€t-€inen€€hh€ltig,e
fnergldöeuag-+a€h=rrrei6€". Zusä{a.lieh-zr+
d€n€€€+imf,üngen-g€sä€s Gestützt auf
S 71 PBG mtssensind insbesondere die
folgenden Anforderungen e+füllt-werde+ zu
beachten:
a) Nachweis einer nachhaltigen

Energielösung g€mäs€-Ri€h+liFie+iif

@
b) Nachweis eines Mobilitätskonzepts mit

dem Ziel der Reduktion des MIV-
Verkehrsaufkommens

c) Berücksichtigung des Lokalklimas und
Förderung der Biodiversität

2l Flir die im Zonenplan bezeichneten
Gebiete mässen Gestaltungspläne gemäss

SS 83 ff. PBG aufgestellt werden. Wo eine
zweckmässige Unterteilung des Gebiets
möglich ist, können mehrere
Gestaltungspläne aufgestellt werden. Diese
müssen nicht fllr.alle Teilbereiche
gleichzeitig festgeseEt werden. Die
einzelnen Gestaltungspläne sind auf die
nachstehenden gebietsspezifi schen Ziele
auszurichten.

der Reihenfolge. Ergänzung Punkt c)
Berücksichtigung Lokalklima und
Biodiversität.
Obwohl der Ergänzungsplan Städtebau
Mittelort / Riedhof Festlegungsinhalte eines
öffentlichen Gestaltungsplans enthält,
werden Bauten und Anlagen innerhalb des
Perimeters von diesen Anforderungen
ausgeschlossen. Zweck des
Ergänzungsplan ist nämlich nicht die
besonders gute Gestaltung der Bauten und
Anlagen, sondern die Sicherung der
städtebaulichen Ziele gemäss der
Testplanung Au.
Die Anforderungen gemäss 971 PBG sind
abschliessend. Die BZO kann lediglich
präzisierende, keine ergänzenden
Bestimmungen machen. Die vorliegenden
Bestimmungen präzisieren die Anforderung
gemäss S71 Abs.2 Buchstaben c) und e)
PBG. Der Verweis auf die Richtlinie sollte
nicht in der BZO erfolgen, sondern kann im
Erläuterungsbericht erwähnt werden.

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: U mbenennung
des <Ergänzungsplans Städtebau Mittelort
/ Riedhof> zu <öffentlicher Gestaltungsplan
Mittelort / Riedhof>.

Anpassung nach öff. Auflage: Präzisierung

62



GRN Wädenswil
BZO - Synoptische Darstellung - Stand: Genehmigung

Rechtskra ftige BZO Wädenswil Entwurf BZO-Revision

as€+ila+iv€
S+sf,dafi{eC€ru€ge
R

2Basten und Anragen sewie deren

@

@+Fe
@is€n=

@
Ziel.e-asszr+Fi€h{en-

A+t-4€a Art. 564 Zielsetzung für Gebiete mit
Gestaltungsplanpflicht

MEWA-Areal I Mit den Gestaltungsplanfestlegungen für
{privater das MEWA-Areal sind zumindest die
G€€+altun€sp+a{+} folgendenSachverhalteverbindlichzu

Y"'äu"n,"r-, ortsbird- und
landschaftsverträgliche Überbauu ng,
Gestaltung und Nutzweise unter
Sicherstellung einer attraktiven
Freiraumgestaltung, eines
funktionierenden Anschlusses des
Erdgeschosses an die Höhenlage der
Zugerstrasse und des notwendigen
und städtebaulich zweckmässigen
Lärmschutzes für die Wohnnutzung.
Sicherstellen von mindestens 20 o/o der
Gesamtnutzfl ächen f ür Arbeiten.
Hochhäuser im Sinne von S 282 PBG
sind im gesamten
Gestaltungsplangebiet
ausgeschlossen.
Sichern des erforderlichen
Gewässerraumes für den Gulmen- und
den Muslibach unter Beachtung einer
naturnahen Ausgestaltung der
gewässernahen Freiräume sowie des
hinreichenden Hochwasserschutzes
und der lntegration ins

Erläuterungen

Anpassung nach öff. Auflage: Verschoben
nach Absatz 'l und angepasst.

Absicht, ob privater oder öffentlicher GP
angestrebt wird, wird in
Erläuterungsbericht festgehalten.

sb{wioenswtt

Qualitative
Grundanforde-
rungen

MEWA-Areal
(privater
Gestaltungsplan)

Arl. 26a Zielsetzung für Gebiete mit Gestaltu ngsplanpflicht

2Bauten und Anlagen sowie deren
Umschwung sind besonders gut zu
gestalten sowie zweckmässig auszustatten
und auszurüsten. Ausserdem ist eine
nachhaltige Energielösung nachzuweisen.
Die einzelnen Gestaltungspläne sind auf
die nachstehenden gebietsspezifi schen
Ziele auszurichten.

lMit den Gestaltungsplanfestlegungen für
das MEWA-Areal sind zumindest die
folgenden Sachverhalte verbindlich zu
regeln:

Quartier-, ortsbild- und
landschaftsverträgliche Überbauu ng,
Gestaltung und Nutzweise unter
Sicherstellu ng einer attraktiven
Freiraumgestaltung, eines
funktionierenden Anschlusses des
Erdgeschosses an die Höhenlage der
Zugerstrasse und des notwendigen
und städtebaulich zweckmässigen
Lärmschutzes für die Wohnnutzung.
Sicherstellen von mindestens 20% der
Gesamtnutzfl ächen für Arbeiten.
Hochhäuser im Sinne von g 282 PBG
sind im gesamten
Gestaltungsplangebiet
ausgeschlossen.
Sichern des erforderlichen
Gewässerraumes für den Gulmen-
und den Muslibach unter Beachtung
einer naturnahen Ausgestaltung der
gewässernahen Freiräume sowie des
hinreichenden H ochwasserschutzes
und der lntegration ins
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AuPa+k-Are€l

{p+iva{er
eestattg€gsp+an)

sdlo"n.*ir

AuPark-Areal
(privater
Gestaltungsplan)

Bebauungskonzept.
Sichern von räumlich sorgfältig
gestalteten Übergängen zu den
Nachbarquartieren.
Sicherstellen eines zweckmässigen,
öffentlichen Wegnetzes für den
Langsamverkehr im Areal mit
sicheren und geeigneten Übergängen
in die Nachbarquartiere.
Energetische Vorgaben: Mindestens
Minergiestandard oder alternativ SIA-
Effizienzpfad Energie (SlA 2040).
Die Option zur Unterteilung des
Gestaltungsplangebiets und die
Aufstellung mehrerer
Gestaltungspläne nach Art. 26 Abs. 1

findet keine Anwendung.

2Mit den Gestaltungsplanfestlegungen für
das AuPark-Areal sind zumindest die
folgenden Sachverhalte verbindlich zu
regeln:

Sicherstellung eines Zentrumsgebiets
mit gemischter Nutzweise (Wohnen,
Arbeiten, Bildung), mit mindestens
259y'o der anrechenbaren
Geschossflächen für Arbeiten.
hohe Nutzungs- / Bebauungsdichte
und eine haushälterische
Bodennutzung.
Sicherstellung einer städtebaulich,
architektonisch und freiräumlich
besonders gut gestalteten
Überbauung (eebäude und
Aussenräume).
Sicherstellung einer guten
Durchwegung mit Anbindung an die
Nachbarquartiere.
Minimierung negativer Auswirkungen
auf geschützte Naturräume im

Bebauungskonzept.
Sichern von räumlich sorgfältig
gestalteten Übergängen zu den
Nachbarquartieren.
Sicherstellen eines zweckmässigen,
öffentlichen Wegnetzes für den
Langsamverkehr im Areal mit sicheren
und geeigneten Übergängen in die
Nachbarquartiere.
Energetische Vorgaben: Mindestens
Minergiestandard oder alternativ SIA-
Effizienzpfad Energie (SlA 2040).

Die Option zur Unterteilung des
Gestaltungsplangebiets und die Aufstellung
mehrerer Gestaltungspläne nach Art. 2653
Abs. 42 findet keine Anwendung.

3@nJC+
Mie
@
r€g€ln+

@
@
35%-C€Faffe€h€nbar€n
M

@
g€d€finstzung=

@
M
Uesenee+ry*fge6talt€te+

@
As€€€€+rism€)=

- Sicherstellung ei

@ie
Naenbarg.t*aHier€"

-
as+g€s€hüEte+l€tu+fäsm€-im

Erläuterungen

Aufgehoben, GP-Pflicht wurde mit Privatem
GP Au-Park erfüllt.
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Nahbereich des Areals.

s(*io"n*ir

AusnllEungsziffer
und Gebäudehöhe

3sofern die Ziele gemäss Abs. 2 erreicht
werden, kann im Rahmen eines
Gestaltungsplans für das AuPark-Areal die
AusnüEungsziffer auf maximal 133% und
die Gebäudehöhe auf maximal 25 m
erhöht werden. Hochhäuser im Sinne von
S 282 PBG sind nicht zulässig.

As€afreung€=itrer
und€ebäudohähe

Landschaftsfenster

!.lehb€r€i€hd€€:A#eel€,

@in€e
b

ffi5Ferhöht

P9€€ind+iehteclä€€ig;
2 Mit den Gestaltungsplanfestlegungen filr
das Landschaftsfenster Au sind zumindest
die folgenden Sachverhalte verbindlich zu
regeln:

Ausscheiden eines Freihaltebereichs
{iber eine minimale Länge von 100
Meter zwischen Seestrasse und
Landwirtschaftszone
(Landschaftsfenster)
Ausgestaltung des Freihaltebereichs
als qualitativ hochwertiger naturnaher
oder landwirtschaft lich geprägter
Grtinräume

@
ffi
@
@
Sogfältige Gestaltung der übergänge
des tanCsehafrs{ensle+e
Freihaltebereichs zur angrenzenden
Bebauung
Sicherstellen eines angenehmen
Siedlungsklimas und Erhalt der
Kaltluftströme durch entsprechende
Ausgestaltung und Anordnung des
Landschaftsfensters sowie weitere
geeignete Massnahmen
Minimierung negativer Auswirkungen
auf geschützte Naturräume im
Nahbereich des Areals
Sicherstellen eines adäquaten

Aufgehoben, GP-Pflicht wurde mit Privatem
GP Au-Park erfilllt.

Neue GP-Pflicht gemäss Ergebnissen der
Testplanung Au (vgl. Erläuterungsbericht).
Das Gebiet wird gekoppelt an die GP-
Pflicht von einer lndustriezone C in eine
WG4 und WG5 umgezont. Die
Wohnnutsung führt zu einer Erhöhung der
Nutsungsmöglichkeiten des Grundsfiicks,
womit das Freihalten eines 100 m langen
Bereichs ermöglicht wird.
Anpassung nach öff. Auflage: Benennung
der konkreten Qualitäten statt Verueis auf
Testplanung gemäss Hinweis aus
Vorprüfung.

Au
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BahnhofAu

LärmschuEes
Die Option zur Unterteilung des
Gestaltungsplangebiets und zur Aufstellung
mehrerer Gestaltungspläne nach Art. 553
Abs.42 findet keine Anwendung.

s Mit den Gestaltungsplanfestlegungen filr
den Bereich Bahnhof Au sind zumindest die
folgenden Sachverhalte veöindlich zu
regeln:

Sicherstellung eines Zentrumsgebiets
im Sinne der Erkenntnisse der
Testplanung Au mit gemischter
Nutarreise (Wohnen, Arbeiten) und
hoher Qualität der Bebauung und der
Aussenräume sowie Realisierung
eines Ankunftsorts am BahnhofAu
Sicherung von mindestens 25 % der
anrechenbaren Geschossflächen fär
Arbeiten und Sicherung von
publikumsorientierten
ErdgeschossnuEungen an geeigneten
Lagen
Hohe Nutsungs- / Bebauungsdichte
und eine haushälterische
Bodennutsung
Sicherstellung von räumlich sorgfältig
gestalteten Übergängen zu den
Nachbarquartieren
Sicherstellung einer auf die Topografie
angepasste Gestaltung des
öfientlichen Raums, der Bebauung
und Verkehrsfilhrung im Sinne der
Testplanung Au
Minimierung negativer Auswirkungen
auf geschilEte Natunäume im
Nahbereich des Areals
Sicherstellen eines aleckmässigen,
öffentlichen WegneEes ftlr den
Langsamverkehr im Areal mit sicheren

Neue GP-Pflicht gemäss Ergebnissen der
Testplanung Au (vgl. Erläuterungsbericht)

i,,., 
-,r,,-l,',.,:-=. .?:. ,:l
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Tie{eehef

Vorderschönenberg

und geeigneten in die
Nachbarguartiere
Sicherstellen eines adäquaten
Lärmschutzes

s Mit den Ceetal.sng6
ffiie
@
r€geh

@

@eume

<proiffi
@igeF
$lehn+esn

gieganagbie€+cm€€e.

@

@
u Mit den Gestaltungsplanfestlegungen fllr
den Bereich Vorderschönenberg sind
zumindest die folgenden Sachverhalte
verbindlich zu regeln:

Sicherstellung einer
Dorfl<embebauung mit angemessener
Dichte und guter architektonischer
Gestaltung

Anpassung nach öffentlicher Auflage: keine
Bezeichnung einer GP-Pflicht, da
Nordwestlicher Teil in der lndustriezone
belassen wird.

Neue GP-Pflicht aufgrund
Zusammenfilhrung mit BZO Schönenberg,
Übemahme der heutigen Bestimmung

.". '.- ' t, ,. -" .:..' .-l -r,
ii'.t:t :'i" ..=,, ;'-.''-r
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Art. 26b Festgesetzte Gestaltungspläne und
Sonderbauvorschriften

**(*o**,

FestgeseEte
Gestaltungspläne
und

Sonderbauvorschrift

ln den im Zonenplan speziell bezeichneten
Gebieten ftir Gestaltungspläne und
Sonderbauvorschriften sind separate
Vorschriften zu beachten:
a) Öffentliche Gestaltungspläne

Giessen
Landgasthof Halbinsel Au
Werkstadt Zärisee

b) Private Gestaltungspläne mit öffentlich-
rechtlicher Wirkung:

Beichlen
Einsiedlerstasse I (Kat.-Nrn. 12373 und
Teil 10697)
Günenberg
Landgut Schloss Au
OWG
Pro Cin6
Quellenshasse
Reidbach
Seepark
Spital
Steinweid
Striuli
TUWAG ll aufgehoben, ersetzt durch GP
Reidbach

c) Sonderbauvorschriften
Fuchsenbtiel
Hintere Rüti
Altersheim Fuhr

feetgeeeEte
gestattcng€pläne

€nd
Senderbas+ersehriR
e*

@
--fa/e*stad;Sfi€€e
reehtli€h€FlÄÄrrlqln$

-+eiehlee
Einsiedleretsasse I (l(at, Nrn 12373 snd
+eilfe€e$

-+rgn€nb€Fg
-+nagtltS€Fil€€srA$ewG

-*€iae

-eueilene*asee
-+eepa*
-+prut
-€{einweid-+ci

TUWA€ ll aufgeheben; ereetzt dsr€h GP
Reidbash

elSeneerOag+er +i*e+

--Sueheenbtel
---+in{ere*tti
-*reheimfshF

Streichung der Aufzählung, um
Aktualisierung BZO bei FestseEung von
GP zu vermeiden. Alle festgeseEten
Gestaltungspläne und
Sonderbauvorschriften sind seit der
Einfthrung des Katasters der öffentlich-
rechtlichen Eigentumsbeschränkungen
(ÖREB) digital unter www.oerebdocs.zh.ch
auffindbar.

en
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Art. 55 Sonderbauvorschriften Mittelort

Grundsatz

Ausnützungsziffer

Vollgeschosse

Gesamthöhe

Dachgestaltung

Nichtwohnanteil

Preisgünstiger
Wohnraum

r Das im Zonenplan bezeichnete Gebiet
kann nach den folgenden
Sonderbauvorschriften im Sinne von
S 79 ff. PBG überbaut werden. Soweit die
Sonderbauvorschriften nichts Besonderes
regeln, gelten die zonengemässen
Bauvorschriften und der öffentliche
Gestaltun gsplan Ergänaungsplac
Stä<lteba+Mittelort / Riedhof.

2 Die Ausnützungsziffer kann auf max.
130 % erhöht werden.
3 Die mögliche Vollgeschosszahl kann auf
max. 6 erhöht werden.
4 Die Gebäudegesamthöhe darf eine Kote
von 433 m ü. M. nicht überschreiten. Davon
ausgenommen sind technisch bedingte
Aufbauten.
5 Dächer sind als Flachdächer
auszugestalten.

6 Der minimale Nichtwohnanteil gemäss
Art. 47 kann auf 30 o/o reduziert werden.
7 Mindestens 20 o/o der für Wohnnutzungen
realisierten anrechenbaren Flächen
mtlssen dem preisgünstigen Wohnraum
gemäss S 49b PBG dienen. Als
anrechenbare Flächen zählen alle dem
Wohnen dienenden oder hierfür
verwendbaren Räume in Voll-, Dach- und
Unlergeschossen unter Einschluss der

Anpassung nach öff. Auflage: Einführung
von Sonderbauvorschriften (vgl.
Erläuterungsbericht).

Mit den SBV kann von den Bestimmungen
der BZO sowie des Ergänzungsplans
abgewichen werden, falls die SBV dies
vorsehen (insb. betreffend Gesamthöhe
siehe Abs. 4 nBZO und Art. 5 Abs. 2
Ergänzungsplan).

Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: U mbenennung
des <Ergänzungsplans Städtebau Mittelort
/ Riedhof> zu <öffentlicher Gestaltungsplan
Mittelort / Riedhotu.

Die SBV müssen eine einheitliche
Gestaltung bezwecken. Es werden
Flachdächer im Gebiet angestrebt. Ohne
die Vorschrift wäre die Realisierung von
Satteldächern möglich.
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Qualitative
Grundanforderun-
gen

Konkurrenz-
verfahren

dazugehörigen Erschliessungsfl ächen,
Sanitärräume samt inneren Trennwänden.
8 Bauten und Anlagen sowie deren
Umschwung sind ftir sich und in ihrem
Zusammenhang mit der baulichen und
landschaftlichen Umgebung im Ganzen und
in Teilen so zu gestalten, dass eine
besonders gute Gesamtwirkung gemäss
S 71 PBG erreicht wird.
Gestützt auf $ 71 PBG sind insbesondere
die folgenden Anforderungen zu beachten:
a) Nachweis einer nachhaltigen

Energielösung
b) Nachweis eines Mobilitätskonzepts mit

dem Ziel der Reduktion des MIV-
Verkehrsaufkommens

c) Berticksichtigung des Lokalklimas und
Förderung der Biodiversität

s Es ist ein Konkurrenzverfahren
durchzuftlhren.

Die vorliegenden Bestimmungen
präzisieren die Anforderung gemäss 971
Abs. 2 Buchstaben c) und e) PBG.

Ergänzung besondere städtebauliche
Bestimmungen im Mittelort gemäss
Erkenntnissen der Testplanung Au (vgl.
Erläuterungsbericht)
Anpassung im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens: ErsaE des
<Ergänzungsplans Städtebau Mittelort /
Riedhof> durch den (öffentlichen

Gestaltungsplan Mittelort / Riedhof>.

€ruedeaE
Miftelert / Riedhefr be=eiehneten Gebiet
@
geeendercn+estimmc€ge*

t ; "-:, Ij' -',.' * ..- ? '" .-:: I -
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v Schlussbestimmungen

lnkrafttreten und Ersatz f{ir bisheriges RechtArt.34

Vl. Mehnrertausgleich

Art. 58 57 56 Erhebung einer llehwertabgabe

Anpassung der BZO gemäss Teilrevision
Mehrwertausgleich (vgl.
Erläuterungsbericht). ln Kraft seit 23. April
2022

*/***'

Grundsats

Freifläche

AbgabesaE

Art.5S€8 57 Erträge

Mehruertausgleichs
fonds

r Auf Planungsvorteilen, die durch Auf-
oder Umzonungen entstehen, wird eine
Mehnvertabgabe im Sinne von g 19 des
MehnrertausgleichsgeseEes (MAG )
erhoben.

2 Die Freifläche gemäss g 19 Abs. 2 MAG
beträgt 2'000 m2.

3 Die Mehrwertabgabe beträgt 30 % des um
Fr. 100'000 gekürzten Mehrwerts.

Die Erträge aus den Mehrwertabgaben
fliessen in den kommunalen
Mehruvertausgleichsfonds und werden nach
Massgabe des Fondsreglements
venrendet.

lnkrafüreten ErsaE
für bisheriges Recht

rDiese Bau- und Zonenordnung wird am
Tag nach der öffentlichen
Bekanntmachung der rechtskräftigen
Genehmigung durch die Baudirektion
verbindlich und erseEt die Bauordnung mit
Zonenplan vom 17. Januar 1994. Der
Stadtrat publiziert das Datum der
lnkraftseEung.

\A Vll. Schlussbestimmungen

A,CJ4 Art. €e 59 58 lnkrafüreten und Ersatz filr bisheriges
Recht

lnkraftreten ErsaE r Diese Bau- und Zonenordnung wird am
filr bisheriges Recht Tag nach der öffentlichen Bekanntmachung

der rechtskräftigen Genehmigung durch die
Baudirektion verbindlich und erseEt Cie alle
älteren Versionen der Bauordnung mit
Zonenplan. veml#Jansarl€94, Der
Stadtrat publiziert das Datum der
lnkraftsetsung.
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Teilgenehmigung

Erlass /
Genehmigung /
lnkraftseEung

Teilrevisionen

2Der Stadtrat ist berechtigt, der
Baudirektion Teilgenehmigungen der Bau-
und Zonenordnung zu beantragen.

3Erlassen vom Gemeinderat am 17. Januar
1994. Vom Regierungsrat am 15. Juni
1994 mit Beschluss Nr. 1716 genehmigt; in
Kraft seit dem 11. Juli 1994.

aTeilrevisionen nach dem 11. Juli 1994
siehe folgende Seiten.

Teilgenehmigung

Erlass /
Genehmigung /
lnkraftsetsung

Teilrevieiene*

2 Der Stadtrat ist berechtigt, der
Baudirektion Teilgenehmigungen der Bau-
und Zonenordnung zu beantragen.

3 Edaeeen FestgeseEt vom Gemeinderat
am 30. September 2024. Vom
Regierungsrat am &W mit Beschluss Nr
ffi genehmigt; in Kraft seit dem ffiffi.

+M
eiele+etgendeSeite*'

j
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